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Liebe Leserinnen und Leser! 

Homeoffice, Telearbeit und mobiles Arbeiten gewin-
nen durch die zunehmende Digitali sie rung unserer 
Gesellschaft weiter an Bedeutung. Angefacht und 
ausgebaut durch die Corona pan demie werden sie 
in vielen Bereichen auch künftig ein fester Bestand -
teil unseres Arbeits lebens sein. Dabei gilt es, die 
vielfach recht provisorischen Arbeitsplätze im hei-
mischen Umfeld auch in dauerhaft gut gestaltete und ergonomisch sinnvolle um -
zuwandeln. Denn die Aspek te des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind auch 
beim Arbeiten von zu Hause zu beachten. Informationen dazu finden Sie in den 
ersten Artikeln dieses Heftes. 

Zu Beginn des Jahres bzw. zum April traten für die Mitglieder der Unfallkasse  
Sa chsen-Anhalt die Unfallverhütungsvorschriften „Bauarbeiten“ und „Überfall-
prävention“ in Kraft. Ergänzend dazu gibt es jeweils entsprechende Regeln. Sie 
erläutern die in den UVV’en verankerten Pflichten. Die UVV „Bauarbeiten“ wurde 
gegenüber der alten Fassung erheblich gestrafft und auf bestimmte Kern bereiche 
reduziert. Dagegen wendet sie neue UVV „Überfall prä vention“ nicht nur an Kredit-, 
Finanzdienst leistungs- und Zah lungs institute, sondern künftig auch an Spiel- 
stätten, Verkaufs stellen im Ein zelhandel sowie 
an Kassen und Zahlstellen der öffentlichen 
Hand, in denen Umgang mit Bar geld und 
sonstigen Zahlungsmitteln oder Zugriff auf 
Wertsa chen besteht (S. 12 ff). 

Ihre Redaktion
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Homeoffice: neue Normalität?
Arbeiten im Homeoffice ist in den letzten Monaten zu etwas Alltäglichem ge-
worden. Die Coronapandemie hat unerwartet zu einer fast blitzartigen Um -
stellung auf den häuslichen Arbeitsplatz geführt. Die Erfahrungen zeigen, dass 
ortsflexibles Arbeiten in vielen Bereichen aus technischer und organisatori-
scher Sicht möglich ist.  
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Dennoch: Nur einem geringen An -
teil der Beschäftigten steht zu 

Hause ein eingerichteter Bildschirm ar -
beitsplatz zur Verfügung. Bei der Ge -
stal tung des Arbeitsplatzes in den pri-
vaten Räumen wird vielerorts improvi-
siert. Der Laptop auf dem Küchentisch 
oder der Wohnzimmerstuhl stellen auf 
Dauer jedoch keinen sicheren und ge-
sunden Arbeitsplatz dar. 

Telearbeit 
 
Homeoffice, mobiles Arbeiten, Tele ar -
beit – Begriffe, die wir im Alltag stän-
dig verwenden. Doch meinen wir da-
mit alle dasselbe? Welche Definitionen 
gibt es für diese Arbeitsformen? Ein 
Blick in die Verordnungen bringt Licht 
in den Begriffsdschungel.  
Telearbeitsplätze sind in der Arbeits -
stättenverordnung (ArbStättV) von 
2016 definiert (§ 2 Abs. 7). Dort heißt 
es: Der Arbeitgeber richtet im Privat -
bereich von Beschäftigten einen Ar -
beits platz mit der notwendigen Aus -
stattung ein. Dazu gehören Mobiliar, 

kommt in der Regel ein tragbares Bild -
schirmgerät, wie beispielsweise ein 
Notebook oder Tablet, zum Einsatz. 
 
 
 

Homeoffice 
 
Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 
definiert Homeoffice als eine Form des 
mobilen Arbeitens. Es ermöglicht Be -
schäftigten nach vorheriger Abstim- 
mung mit dem Arbeitgeber, zeitweilig  
im Privatbereich tätig zu sein. Dies er- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
folgt unter Nutzung tragbarer IT-Sys -
teme, wie zum Beispiel Notebooks 
oder Datenträgern. Die Arbeit im 
Home  office trägt dazu bei, die Zahl 
der gleichzeitig im Betrieb anwesen-
den Beschäftigten zu reduzieren. 
Damit existieren erstmalig klare Defini -
ionen, die bei der Unterscheidung hel-
fen. Doch auch der Arbeitsschutz 
muss bedacht werden, was auf den 
folgenden Seiten genauer beleuchtet 
wird. 
 
Quelle:  
aus „UVB.dialog“ 4-2020

Arbeitsmittel und Kommunikations ein -
richtungen. Die wöchentliche Arbeits -
zeit und die Dauer der Nutzung sind 
arbeitsvertraglich oder in einer Verein -
barung geregelt. 
 

Mobiles Arbeiten 
 
Die im August 2020 veröffentlichte 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel be-
stimmt die Begriffe mobiles Arbeiten 
und Homeoffice. „Mobiles Arbeiten ist  
eine Arbeitsform, die nicht in einer Ar - 
beitsstätte oder an einem fest einge- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
richteten Telearbeitsplatz gemäß § 2 
Abs. 7 ArbStättV im Privatbereich des 
Beschäftigten ausgeübt wird, sondern 
bei dem die Beschäftigten an beliebi-
gen anderen Orten (…) tätig werden.“ 
Dies kann zum Beispiel beim Kunden, 
in Verkehrsmitteln oder in einer Woh -
nung sein. 
Merkmal des mobilen Arbeitens ist die 
zeitliche und örtliche Flexibilität. Fach -
leute bezeichnen mobiles Arbeit en un-
ter Nutzung von Bildschirmge räten als 
sporadische oder nicht einen ganzen 
Arbeitstag umfassende Tätig keit au-
ßerhalb der Arbeitsstätte. Dabei 
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Wie zuvor beschrieben, handelt es 
sich in diesen Fällen nicht um 

Tele arbeit im Sinne der ArbStättV, son-
dern um mobile Arbeit. Diese Arbeits -
form ist für einen befristeten Zeitraum 
angeordnet oder empfohlen. In Aus -
nah mesituationen wie der derzeitigen 
kann diese Form des mobilen Arbei -
tens über einen längeren Zeitraum hin-
weg durchgeführt werden. Umso 
wich  tiger ist der Blick auf möglichst si-
chere und gesunde Arbeitsbe dingun gen. 
 
 

Rechtliche 
Grundlagen 
 
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), 
das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) und die 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV) finden bei Tele -
arbeit und bei mobiler Arbeit uneinge-
schränkt Anwendung. Beschäftigte, 
die in Telearbeit oder mobil arbeiten, 
haben bei Tätigkeiten an Bildschirm -
geräten Anspruch auf medizinische 
Angebotsvorsorge.  
 
Telearbeitsplätze und mobiles Arbeiten 
sind in der Gefährdungsbeurteilung zu 
berücksichtigen (§ 5 ArbSchG). Um 
die Arbeitsplätze im häuslichen Um -
feld zu beurteilen, kann beispielsweise 
die Prüfliste „Büro- und Bildschirmar -
beitsplätze“ der UVB (Unfallver siche -
rung Bund und Bahn) im Bereich der 
Telearbeit angewendet werden. Auch 
zur Beurteilung der mobilen Arbeit 
stellt die UVB eine Prüfliste zur Ver fü -
gung. 
 
Zudem muss der Arbeitgeber sowohl 
die Beschäftigten an Telearbeits plät -
zen als auch die mobil Arbeitenden 
hinsichtlich spezifischer Gefährdungen 

unterweisen (§ 12 ArbSchG). Beim 
orts flexiblen Arbeiten haben auch die 
Beschäftigten eine erhöhte Ver ant wor -
tung und Mitwirkungspflicht. „Sie be-
stimmen Ort und Zeit ihrer Arbeit weit-
gehend selbst“, weiß Constanze Block, 
Präventionsberaterin aus dem Referat 
„Psychologie und Gesundheitsmana -
gement“ der UVB. „Es liegt in ihrem ei-
genen Interesse, auf sichere und ge-
sunde Arbeitsbedingungen zu achten.“ 
 
 

Arbeits- 
schutzregel 
 
Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 
fordert konkret, die Beschäftigten im 
Homeoffice beispielsweise zu Arbeits -
zeiten, Pausenregelungen, ergonomi-
scher Arbeitsplatzgestaltung und zur 
Nutzung der Arbeitsmittel zu unterwei-
sen. Der Arbeitgeber hat dabei auf die 
korrekte Bildschirmposition und die 
Verwendung von separater Tastatur 
und Maus einzugehen.  
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Wohnst du noch  
oder arbeitest du schon?
Viele Beschäftigte, gerade mit Büroarbeitsplätzen, arbeiten während der Coro -
napandemie nicht nur gelegentlich, sondern über mehrere Monate im Home -
office. Ein fest eingerichteter Bildschirmarbeitsplatz steht in der Regel nicht 
zur Verfügung. Gerade deshalb müssen die Arbeitsbedingungen gut abgeklärt 
sein.
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Die Beschäftigten sollen zusätzlich für 
wechselnde Sitzhaltungen und Bewe -
gungspausen sensibilisiert werden. 
Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 
sieht vor, dass Regelungen zu Arbeits -
zeiten und Erreichbarkeiten im Home -
office getroffen werden. Auch psychi-
sche Belastungen, wie zum Beispiel 
soziale Isolation im Homeoffice, sind 
vom Arbeitgeber zu berücksichtigen. 

Pflichten bei 
der Telearbeit 
Der Anwendungsbereich der ArbStättV 
für Telearbeitsplätze ist im Wesent li -
chen auf Anforderungen für Bild schirm -
 arbeitsplätze beschränkt. Gefordert ist 
die erstmalige Beurteilung der Arbeits -
bedingungen und des Arbeitsplatzes 
im Privatbereich (§ 3). Außerdem ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, auch die 
in Telearbeit Beschäftigten zur Bild -
schirmarbeit zu unterweisen (§ 6). Da -
rüber hinaus sind auch die Maßnah -
men zur Gestaltung von Bildschirm -
arbeitsplätzen zu berücksichtigen 

(An hang 6). Für die Gestaltung von 
Tele ar beitsplätzen gelten demnach die 
gleichen ergonomischen Anforde -
rungen wie für Büro- und Bildschirm -
arbeitsplätze im Unternehmen. Dazu 
zählen beispielsweise ausreichend Ar -
beitsflächen, Möglichkeiten, die Bild -
schirmtätigkeit zu unterbrechen und 
eine angepasste Beleuchtung. Eine 
Fußstütze und ein Manuskripthalter 
sind bei Bedarf zur Verfügung zu stel-
len. 

Auch spezifischere Anforderungen an 
Bildschirmgeräte und Arbeitsmittel für 
die ortsgebundene Verwendung sind 
im Anhang der ArbStättV geregelt. 
Zum Beispiel der Einsatz von leicht 
dreh- und neigbaren Bildschirmen mit 
reflexionsarmen Oberflächen. „Ein 
Tele arbeitsplatz muss grundsätzlich 
‚sicher und geeignet‘ für Bildschirm -
arbeit sein“, erklärt Constanze Block. 
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Kabel der EDV-Geräte 
sicher und stolperfrei 

verlegen 

Keine längere 
Notebooknutzung  

im geparkten Auto 

Auf ruhige  
Umgebung achten

Entfernung zwischen 
Bildschirm und Auge  

etwa 50 bis 70 Zentimeter

Auf aufrechte und  
bequeme Körperhaltung 

achten und öfter die 
Sitzhaltung ändern 

Kein längeres Arbeiten 
mit dem Notebook  

auf dem Schoß 

Umgebungsbeleuchtung 
und Lichteinfall  

berücksichtigen, um 
Reflexionen auf dem 

Bildschirm zu 
vermeiden 

Unterwegs Tisch  
oder Stehtisch in 

Raststätte  
oder Bahn  

nutzen 

Empfehlungen zum mobilen Arbeiten
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Anforderungen 
bei mobiler 
Arbeit 
Während Telearbeit der ArbStättV un-
terliegt, gilt das für mobile Arbeit je-
doch nicht. Um mobiles Arbeiten lang-
fristig erfolgreich zu gestalten, sind  
organisatorische und betriebliche Re -
ge lungen in Form von Dienst- oder 
Betriebsvereinbarungen notwendig. 
Dazu gehören beispielsweise Festle -
gungen zur Organisation der Arbeit, 
Kommunikation im Team, Wissens -
transfer, Datenschutz, Selbst- und Zeit -
 management, Führung auf Dis tanz, 
Arbeitszeit und Erreichbarkeit. Eine lei-
stungsfähige gesicherte Internetver -
bin dung ist ebenso Voraussetzung. 

Um unterwegs oder im Homeoffice si-
cher und gesund zu arbeiten, sind ge-
eignete ergonomisch gestaltete Ar -
beits mittel notwendig. Arbeitgeber 
sollten bei der Auswahl und Bereitstel -
lung der Arbeitsmittel berücksichtigen, 
dass die Beschäftigten verschiedenar-
tige Tätigkeiten an unterschiedlichen 
Orten erledigen. Anforderungen an 
trag bare Bildschirmgeräte für die orts-
veränderliche Verwendung an Arbeits -
plätzen sind im Anhang 6.4 der Arb StättV 
geregelt. 

Je nach Einsatz und Verwendung von 
Notebooks sind spezielle Anforde -
rungen an das Notebook-Zubehör wie 
Maus, Kopfhörer und Drucker zu stel-
len. Geeignet sind ergonomische, an 
die Handgröße angepasste Mäuse 
oder Kopfhörer mit integriertem Laut -
stärkeregler. Passende Rucksäcke 
oder Rollkoffer ermöglichen einen rü-
ckengerechten Transport der Note -
books. Kleine mobile Endgeräte wie 
Netbooks, Subnotebooks oder Tablet-
PCs sind aufgrund der kleinen Bild -
schirmanzeigen und Tastaturen für 
länger andauernde Schreibtätigkeiten 
nicht empfehlenswert. 

Weitere Hinweise zur Ausstattung ent-
halten die DGUV Regel 115-401 
„Bran che Bürobetrieb“, die DGUV 
Information 215-410 „Bildschirm- und 
Büroarbeitsplätze“ und die DGUV 
Informationsschrift FBVW-402 
„Arbeiten im Homeoffice – nicht nur in 
der Zeit der SARS-CoV-2-Epidemie“. 

Mobile Arbeits -
bedingungen 
Arbeitgeber dürfen bei den regelmäßi-
gen Unterweisungen zur Arbeits sicher -
heit und zum Gesundheitsschutz die 
spezifischen Gefährdungen des mobi-
len Arbeitens nicht außer Acht lassen. 
Die Unterweisung zielt darauf ab, die 
Eigenverantwortung der Beschäftigten 
zu stärken. Hilfreich ist es festzulegen, 
unter welchen Arbeitsbe ding ungen 
und Umgebungsfaktoren mobile Arbeit 
erlaubt ist und wann sie nicht ausge-
übt werden soll.  

Sofern vorhanden, sollten Beschäf tigte 
für das Arbeiten am Notebook im 
Home office einen separaten Bild -
schirm sowie eine externe Tastatur 
und eine Maus nutzen. Damit ist ein 
ergonomischeres Arbeiten möglich, 
wenn beispielsweise der Küchentisch 
als vorübergehender Arbeitsplatz her-
halten muss. Für entspanntes Sehen 
sollte der Monitor nicht zu hoch ste-
hen und so weit nach hinten geneigt 
sein, dass der Blick senkrecht auf den 
Bildschirm trifft. 

Arbeiten mit Notebook von unterwegs 
und von zu Hause aus ist mittlerweile 
genauso Alltag geworden wie die 
Kom  munikation über Telefon- und 
Videokonferenzen. Dies wird auch in 
Zukunft für viele so bleiben. 

Arbeitgeber, die das Homeoffice lang-
fristig nutzen wollen, sollten im eige-
nen Interesse Vorkehrungen treffen, 
um die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten zu erhalten. Wird das 
mobile Arbeiten nicht nur zeitweilig, 
sondern langfristig im häuslichen 
Bereich ausgeübt, stellt sich die Fra -
ge, ob es sich um Telearbeitsplätze im 
Sinne der ArbStättV handelt. 

Auch die UVB beschäftigt sich mit fle-
xiblen Arbeitsformen, so u.a. mit den 
Auswirkungen und Entwicklungen die 
auf die Zusammenarbeit. Constanze 
Block dazu: „Die Kommunikation in 
Teams über Telefon- und Videokonfe -
renzen gehört zum normalen Arbeits -
alltag. Führungskräfte müssen von 
heute auf morgen ihre Beschäftigten 
auf Distanz führen. Diese Verände -
rungen bringen Chancen und Risiken 
mit sich. Die UVB erarbeitet hierzu 
momentan Gestaltungsempfehlungen, 
um den Wandel erfolgreich zu unter-
stützen. Ziel ist es, den Betrieben pra-
xisnahe, wissenschaftlich fundierte 
Empfehlungen zu geben, wie sie orts-
flexible Zusammenarbeit in Teams si-
cher und gesund gestalten können. 

Quelle:  
aus „UVB.dialog“ 4-2020
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Unter www.uv-bund-bahn.de/ar-
beitshilfen finden Sie weitere Infor -
ma tionen und Hilfsmittel der UVB 
zum Thema Bildschirmarbeitsplätze: 

• Prüfliste für Büro- und Bildschirm- 
   arbeitsplätze zur Beurteilung von
   Telearbeitsplätzen 
• Prüfliste für mobiles Arbeiten
• UVB-Fachinformation „Telearbeit

und mobiles Arbeiten“
• SafetyCard für Telearbeitsplätze

(Uni Wuppertal)
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Unter dem Begriff Homeoffice wer-
den gerade verschiedene Arbeits -
formen vermischt? Es gibt den fest 
eingerichteten Arbeitsplatz zu Hau -
se, die so genannte Telearbeit, und 
das mobile Arbeiten. Wo liegen die 
Unterschiede?  

Stephan: Bei einem Telearbeitsplatz 
handelt es sich um einen fest einge-
richteten Bildschirmar beits platz im 
häus lichen Umfeld. Der Arbeit -
geber ist für die Einrichtung 
dieses Arbeits plat zes verant-
wortlich. Grundlage dafür 
sind die Regelungen der 
Arbeits stät tenverordnung. 
Ide aler weise sollte ein 
Telearbeitsplatz ver-
gleichbar eingerichtet 
sein wie ein Bildschirm -
arbeits platz im Unterneh -
men. Für die mobile Ar -
beit gilt die Arbeits stätten -
verordnung nicht. Aber 
natürlich müssen die Rege -
lungen des Ar beitszeit ge -
setzes und des Arbeits schutz -
gesetzes beachtet werden. Das 
heißt zum Beispiel, auch für mobile 
Arbeitsplätze muss eine Ge fährdungs -
beurteilung gemacht werden. 

In der Arbeitsschutzregel der Bun -
des  regierung heißt es: "Homeoffice 
ist eine Form des mobilen Arbei -
tens. Sie ermöglicht es Beschäftig -
ten, nach vorheriger Abstimmung 
mit dem Arbeit geber zeitweilig im 
Privatbereich (…) für den Arbeit -
geber tätig zu sein." Diese Phase 
hält jetzt schon lange an. Was be-
deutet das für die Prävention? 

Stephan: Gerade über längere Zeit -
räume hinweg kann es durch ungün-
stige ergonomische Arbeitsbe ding -
ungen und Bewegungsmangel zu  
Be schwerden kommen. Die Folgen 
kön nen zum Beispiel Rückenbe schwer -

 den und muskuläre Verspannungen 
sein und durch Bewegungsmangel er-
höht sich das Risiko für Erkrankungen 
wie Übergewicht, Bluthochdruck oder 
Diabetes. Im Rahmen einer Gefähr -
dungsbeurteilung müssen Arbeitge -
bende die mit der Tätigkeit im Home - 

office verbundenen Gefährdungen er-
mitteln. Danach sind Maßnahmen fest -
zulegen, um diese Gefährdungen zu 
minimieren oder im besten Fall gänz-
lich zu beseitigen. Bei der Umsetzung 
der Maß nah men im Homeoffice ist es 
unbedingt erforderlich, die Be schäf tig -
ten zu beteiligen, da die Tätigkeit in ih-
rem Privat bereich ausgeübt wird. Viele 
hilfreiche Infor matio nen und Hinweise 
zum Homeoffice bietet die neugestal-
tete Themenseite der VBG 
(www.vbg.de/homeoffice).  

In Zukunft werden voraussichtlich 
mehr Menschen häufiger im Home -
office arbeiten. Welche Arbeits -
schutzstandards müssen dabei 
Berücksichtigung finden? 

Stephan: Das Thema ist in der politi-
schen Diskussion, das zeigt ja auch 
ein Gesetzentwurf des Bundes arbeits -
ministeriums. Welche grundlegenden 

Bedingungen an einem Arbeits -
platz im Homeoffice erfüllt sein 

sollten, haben wir in unserer 
aktuellen Broschüre „Arbei -

ten im Homeoffice  – nicht 
nur in der Zeit der SARS-
CoV-2-Epidemie“ zusam-
mengefasst 
(http://publika tionen. 
dguv.de, Suche: 21569). 

Aktuell arbeiten die meisten Be -
schäftigten mobil im Homeoffice. 
Der Arbeitgeber hat hier keine mit 
dem Telearbeitsplatz vergleichbaren 
Pflichten was den Arbeitsschutz an-
geht. Wie kann er trotzdem gesunde 
und sichere Bedingungen für mobile 
Arbeit unterstützen? 

9
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Gefährdungsbeurteilung auch für 
mobile Arbeitsplätze notwendig

Wie kann die Arbeit im Homeoffice möglichst gesund gestaltet werden? 
Andreas Stephan, Leiter des Sachgebietes Büro der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV), gibt Tipps für Arbeitgeber und Beschäftigte.
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Stephan: Arbeitgebende können ihre 
Beschäftigten im Homeoffice auf viel-
fältige Weise unterstützen: Es beginnt 
bei der Schaffung guter Vorausset -
zungen z. B. den technischen Beding -
ungen. Dann sollten gemeinsam klare 
Rege lungen zu Ar beits  zeiten, Ar beits -
pau sen und Er -
reich  bar keit 
festgelegt wer-
den. Auch soll-
ten Arbeit ge -
bende Hin weise 
zur ergonomi-
schen Arbeits -
platz gestaltung 
und Nutzung 
der Arbeits -
mittel geben 
(VBG-Info 
„Gesund arbei-
ten am PC“). 

Die Kommunikation von Führungs -
kräften und Beschäftigten im Home   -
office verändert sich. Worauf ist zu 
achten? 

Stephan: Es ist wichtig, dass alle Be -
schäftigten in die Kommunikation inte-
griert bleiben. Dabei sollte die Kom -
mu nikation nicht auf ein einzelnes 
Medium konzentriert werden. Vielmehr 
sollten Informationen auf verschiede-
nen Kanälen ausgetauscht werden. 
Durch E-Mail, Telefon, Videokonferenz 
oder Chat sollte ein soziales Umfeld 
geschaffen werden. Hilfreich ist es 
auch, die Kommunikation nicht nur auf 
berufliche Dinge zu beschränken, son-
dern auch die „kleinen Kaffeepausen 
im Büro“ zu ermöglichen – zum Bei -
spiel indem man sich zum Kaffee im 
Chat verabredet.  

Homeoffice bedeutet Führung auf 
Distanz. Wie kann das funktionie-
ren? 

Stephan: Führung sollte aktiv an diese 
Form des flexiblen Arbeitens ange-
passt werden. Es muss zwangsläufig 
ein Wechsel von direkter zu indirekter 
Steuerung erfolgen. Das kann Füh rungs -
kräfte vor große Herausforderungen 
stellen. Wenn eine Führungskraft zum 
Beispiel ihre Hauptaufgabe in der Kon -
trolle der Beschäftigten sah, entsteht 
beim Wechsel zur Führung im Home -
office ein unvermeidbarer Konflikt. 
Unternehmen sollten diese Problema -

tik ansprechen und ihre Führungs kräf -
te unterstützen im Umgang mit der 
neuen Situation. Ziel sollte sein, ein 
neues Verständnis der Führungsauf ga -
be zu etablieren. Es geht nicht mehr 
darum, bei Problemen direkt mit neu -
en Vorschriften und Anweisungen zu 
reagieren, sondern gemeinsam im 
Team den besten Weg zu finden. Die 
Führungskraft nimmt dabei den Be -
schäftigten gegenüber keine kontrol-
lierende Rolle ein, sondern sorgt im 
Team für Kooperation und die Koordi -
na tion der jeweiligen Ziele.  

Wie können Beschäftigte sich zu Hau -
 se ein gutes Arbeitsumfeld schaf fen? 

Stephan: Sie sollten mit der Familie 
vereinbaren, dass sie zu bestimmten 
Zeiten bei der Arbeit nicht gestört wer-
den. Multitasking führt auch zu Hause 
zu Belastungen. Das Arbeiten am Kü -
chentisch sollte keine Dauerlösung 
werden. Zumindest sollte unter dem 
Tisch eine ausreichende Beinfreiheit 
zur Verfügung stehen um nicht in einer 
verdrehten Körperhaltung vor dem Com -
puter zu sitzen. Um die ergonomischen 
Bedingungen zu verbessern, sollte er 
oder sie das Notebook mit einer sepa-
raten Tastatur und Maus verwenden. 
Wichtig ist es auch einen Stuhl auszu-
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wählen, der in der Höhe zum Arbeits -
tisch passt. Hinweise dazu geben wir 
auch in unserer Broschüre „Arbeiten 
im Homeoffice“ (s. S. 9). 

Was passiert, wenn ich im Home -
office einen Unfall habe, zum Bei -
spiel über die Kabel des Laptops 
falle und mich verletze?  

Stephan: Grundsätzlich gilt: Ein Unfall 
infolge einer versicherten Tätigkeit ist 
ein Arbeitsunfall und steht damit unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfall -
versicherung. Maßgeblich ist dabei 
nicht unbedingt der Ort der Tätigkeit, 
sondern die Frage, ob die Tätigkeit in 
einem engen Zusammenhang mit den 
beruflichen Aufgaben steht – das Bun -
dessozialgericht (BSG) spricht hier von 
der Handlungstendenz. Das heißt,die 
zu einem Unfall führende Tätigkeit muss 
darauf abgezielt haben, betrieblichen 
Interessen zu dienen. Diese Ab gren -
zung zwischen versicherter und unver-
sicherter Tätigkeit ist aber gerade im 
Homeoffice nicht ganz einfach. Das ist 
auch der Grund, warum sich das Bun -
dessozialgericht bereits mehrfach da-
mit beschäftigt hat. 

Quelle: DGUV
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Viele arbeiten seit Monaten im Home -
office an provisorischen Arbeits -

plätzen und plötzlich streikt der Arm: 
Jeder Klick mit der Computermaus 
ver ursacht Schmerzen. Sie sind Aus -
druck einer ständig anhaltenden Be -
las tung. Das sogenannte „Repetitive-
Strain-Injury-Syndrom“ (RSI-Syndrom) 
bezeichnet verschiedene Beschwer -
den im Bereich der Arme und Hände. 
Auch der Rückenbereich sowie Nacken 
und Schulter sind manchmal betroffen. 
Treten die Schmerzen vorrangig im 
Unterarm auf, so spricht man vom 
Mausarm. 

Der Mausarm entsteht durch langes 
Arbeiten mit der Computermaus oder 
Tastatur, was zu einer Überlastung 
führt. Immer gleiche sich wiederho-
lende Bewegungen der Finger mit ein-
seitiger Belastung in unnatürlicher 
Kör perhaltung führen schließlich zu 
Schmerzen. Kommt dann noch Stress 
hinzu, verspannt sich die Hand weiter. 
„Im Homeoffice leidet nicht nur der 
Rücken, sondern wir beobachten auch 
eine Zu nahme von Hand- und Arm -
beschwerden“, sagt Dr. Eva-Maria 
Baur, Präsidentin der selbst-
ständigen DGOU-Sektion 
Deutsche Gesellschaft für 
Handchirurgie (DGH). 

Die Beschwerden äußern 
sich zuerst als leichtes 
Kribbeln bzw. Kraftverlust 
in Hand und Unterarm, 
anfangs nur zur spüren 
während der Arbeit mit 
der Computermaus und 
der Tastatur. Nach meh-
reren Monaten oder 
Jahren Com puter -
tätigkeit entwickeln sich 
Schmer zen, die trotz 
Entlastung anhalten 

und nur bei längeren Pausen, wie zum 
Bei spiel Urlaub, abklingen. Später tre-
ten die Schmerzen auch in Ruhe pau -
sen und bei geringfügiger Belastung 
auf, z. B. wenn man eine Tasse Kaffee 
hält. Man spricht dann von chronischen 
Schmerzen. „Bei vielen Patien ten liegt 
jedoch keine Entzündung vor, sondern 
durch die chronische Überlastung wird 
das Sehnengewebe degeneriert und 
die Kollagenfasern werden geschä-
digt. Bleibt dann zu wenig Zeit für die 
Regeneration, wird kein Kollagen zum 
Ausgleich nachgebildet. Mitunter kann 
es jedoch insbesondere im Bereich der 
Hand zu chronischen Entzündungen 
der Sehnen bzw. Sehnenscheiden 
kommen“, sagt Baur. 

Um dem Mausarm vorzubeugen, soll-
ten bei einem kleinen Büro-Workout 
zur Stärkung des Rückens auch Übun -
gen für die Hand nicht fehlen. Eine 
stun denlange steife Haltung vor dem 
Bildschirm sollte hingegen vermieden 
werden. 

Diese drei Handübungen sollten im 
Homeoffice-Tag nicht fehlen 

• Hände schütteln: Beim Schreiben
mehr  mals pro Stunde die Hände
und / oder Arme ausschütteln.

• Hände dehnen: Eine Faust machen,
dabei den Daumen in die Faust neh-
men. Kurz halten und die Hand dann
wieder öffnen und Finger spreizen.
Übung zehnmal wiederholen.

• Hände kreisen: Kreisende Bewe -
gungen mit der Hand machen, ab-
wechselnd mit gespreizten Fingern
und geballter Faust, dabei mehrfach
die Richtung wechseln.

Neben regelmäßiger Bewegung hilft 
ein ergonomischer Arbeitsplatz, einem 
Mausarm vorzubeugen. So sollte die 
Maus überprüft werden. Eine ergo-
nomische Tastatur 
oder auch 
eine 
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Mausarm vorbeugen – 
Übungen fürs Homeoffice

„Eine starke und schmerzfreie Hand braucht vielfältige Bewegung, gerade bei 
der Arbeit am Computer. Die Auswirkungen der stereotypen Bewegungen wer-
den oft unterschätzt und erste Symptome nicht ernst genommen“, sagt Prof. 
Dr. Dieter C. Wirtz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und 
Unfallchirurgie (DGOU).
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Handauflage vor der Tastatur können 
dafür sorgen, dass die Hand entlastet 
wird. Aber auch eine gute Sitzhaltung 
trägt zur Entlastung des Arms bei. 
Hilfreich ist ein Bürostuhl mit höhen-
verstellbaren Armlehnen. Gleichzeitig 
sollte auf die Höhe des Bildschirms 
geachtet werden, damit der Nacken- 
und Schulterbereich entspannt bleibt. 

Im Homeoffice wird häufig am Laptop 
gearbeitet, was die schlechte Sitz -
haltung noch verstärkt. Denn ist die 
Tastatur auf der richtigen Höhe, ist der 
Bildschirm zu niedrig oder aber der 
Bildschirm ist auf der richtigen Höhe, 
dann ist die Tastatur zu hoch. Bei län-
ger andauernder Tätigkeit mit dem 
Laptop empfiehlt es sich deshalb, eine 
externe Tastatur und Maus zu verwen-
den. Der Laptop sollte dann für einen 
geraden Rücken erhöht positioniert 
werden. Noch besser ist die zusätzli-
che Verwendung eines extra Monitors. 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
(DGOU)
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Unfallverhütungsvorschrift „Über -
fall prävention“ (DGUV Vorschrift 25)
Die neue Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Überfallprävention“ wendet sich an 
Kredit-, Fi nanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute, Spielstätten, Verkaufs -
stellen sowie Kassen und Zahlstellen der öffentlichen Hand in Zuständigkeit 
der Unfallkasse Sachsen-Anhalt. Sie ersetzt die beiden alten UVV’en „Kassen“ 
und „Spielstätten“ aufgrund ähnlicher Schutzziele in beiden Branchen. 

Eine Überprüfung der UVV’en „Kas -
sen“ (DGUV Vorschrift 25 / 26) und 

„Spielstätten“ (DGUV Vorschrift 20) er-
gab vor einigen Jahren einen Bedarf 
zur Überarbeitung beider Vorschriften 
auf der Basis des § 15 SGB VII. Auf -
grund ähnlicher Schutzziele und Ge -
fähr dungen in beiden Branchen sollten 
diese beiden Vorschriften ursprünglich 
zu einer UVV „Kreditinstitute und 
Spiel stätten“ zusammengeführt, über-
arbeitet, dem aktuellen Stand der 
Tech nik angepasst und weiterentwik-
kelt werden. Auf ausdrücklichen 
Wunsch des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales wurde der Titel der 
neu zu erarbeitenden UVV in „Über fall -

prävention“ geändert und um den Be -
reich Verkaufsstellen im Einzelhandel 
erweitert. Mit einem Beschluss des 
Grundsatzausschusses Prävention 
des DGUV-Vorstandes wurde der Gel -
tungsbereich nochmalig auf Kassen 
und Zahlstellen der öffentlichen Hand 
erweitert. 

Geltungsbereich 
Während die außer Kraft gesetzte UVV 
„Kassen“ lediglich für Kredit- und 
Geldwechselinstitute galt, erstreckt 
sich der Geltungsbereich der UVV 
„Überfallprävention“ auf Kredit-, Fi -

nanz dienstleistungs- und Zah lungs -
institute, Spielstätten, Verkaufsstellen 
sowie Kassen und Zahlstellen der öf-
fentlichen Hand, in denen Umgang mit 
Bargeld und sonstigen Zahlungs mit -
teln oder Zugriff auf Wertsachen be-
steht. 

Aufgrund des sehr umfassenden Gel -
tungsbereiches der UVV sind die in 
den enthaltenen Paragrafen formulier-
ten Schutzziele relativ allgemein ge-
halten. Zur Konkretisierung der UVV 
„Überfallprävention“ wurden deshalb 
insgesamt vier ergänzende Regeln er-
arbeitet, für jeden Teil des Geltungs -
bereiches eine. Darunter die für den 
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erst nach einer zweijährigen Über gangs -
zeit zum 1. April 2023 umgesetzt sein. 
Abschnitt VIII der UVV trifft eine Aus -
sage zum Inkraftsetzungszeitpunkt. 

Kreditinstitute 
Für die Sparkassen in Sachsen-Anhalt 
sind die Anforderungen der UVV „Über -
 fallprävention“ nichts Neues, da diese 
im Wesentlichen bereits Be standteil 
der alten UVV „Kassen“ waren. Details 
zur Umsetzung derselben sind nun-
mehr in der die UVV konkretisierenden 

Regel „Überfallprävention in Kredit -
insti tuten“ (DGUV Regel 115-003) ent-
halten. Zu jedem Paragra fen abschnitt 
im UVV-Text finden sich hier mehr oder 
weniger ausführliche Erläu terungen. In 
den Regeltext sind Inhalte der drei 
DGUV Informationen „Kredit- und 
Finanzdienstleistungsinstitute“ (DGUV 
Information 611 bis 613) eingeflossen. 

Laut Auskunft aus dem zuständigen 
Sachgebiet der DGUV ist zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen, 
dass die drei genannten DGUV Infor -
mationen „Kredit- und Finanzdienst -
leistungsinstitute“ überarbeitet und 

dabei an die UVV „Überfallprävention“ 
sowie die Regel „Überfallprävention in 
Kreditinstituten“ angepasst werden. In 
Bezug auf einzelne konkrete Sachver -
halte werden in der ergänzenden Re -
gel durchaus passende Erläuterungen 
fehlen. Ob diese möglicherweise zu ei-
nem späteren Zeitpunkt durch speziel -
le „Factsheets“ oder „Fachbe reichs-In -
formationen“ zum jeweiligen Sach ver -
halt ergänzt werden, ist derzeit noch 
unklar. Es wird deshalb dringend emp-
fohlen, die auf die alte UVV „Kas sen“ 
bezogenen DGUV Informationen „Kre -
dit- und Finanzdienstleis tungs insti tu -

te“ (215-611, 215-612, 215-613) noch 
für einige Zeit aufzubewahren und bei 
Bedarf für Ausle gungs fragen heranzu-
ziehen. 

Kassen und 
Zahlstellen 
Für das Land Sachsen-Anhalt sowie 
die kommunalen und weiteren Mit glie -
der der Unfallkasse Sachsen-Anhalt 
sind die Anforderungen der UVV 
„Überfallprävention“ dagegen relativ 
neu. Konkrete Anforderungen an kom-
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öffentlichen Bereich wesentlichen Re -
geln „Überfallprävention in Kre dit insti -
tuten“ (DGUV Regel 115-003) und 
„Überfallprävention in Kassen und 
Zahlstellen der öffentlichen Hand“ 
(DGUV Regel 115-005). 

Inhalte 
Der Abschnitt I der UVV „Überfall prä -
vention“ enthält den Geltungsbereich 
und die Erläuterung verschiedener ver-
wendeter Begriffe. Abschnitt II befasst 
sich mit einzuhaltenden Grundpflich ten. 
Hierbei geht es um allgemeine Grund -
sätze, die Beurteilung der Ar beitsbe -
dingungen zur Prävention von Überfäl -
len, die Gestaltung der Be triebs stätte, 
die Alarmierung, die Auf zeichnung von 
Überfällen, Betriebs an weisungen und 
die Unterweisung der Mitarbeiter. Ab -
schnitt III enthält Anfor derungen zum 
Umgang mit Bargeld, wie die Aus ga -
be, die Annahme, die Verwah rung, die 
Bearbeitung und den Trans port von 
Banknoten, den Umgang mit Münzen 
sowie die Versorgung von Automaten 
mit Banknoten. 

Der Abschnitt IV enthält besondere Be -
 stimmungen für die sonstigen Zah -
lungsmittel und Wertsachen. Abschnitt 
V der UVV ist mit dem Begriff sonstige 
Anforderungen überschrieben. Es geht 
um notwendige Kennzeichnungen, die 
Betreuung von Überfallbetroffenen, die 
Instandhaltung und Prüfung von Sicher -
heitseinrichtungen und den Umgang 
mit Mängeln und Störungen. Im Ab -
schnitt VI werden Angaben zu Ord -
nungs widrigkeiten gemacht. Konkret 
wird aufgeführt, welche Nichtein hal tung 
von Anforderungen aus einzelnen Pa -
ragrafen der UVV eine Ordnungs wi -
drig keit darstellen, die entsprechend 
geahndet werden kann. 

Im Abschnitt VII der UVV wird im § 24 
ausgeführt, dass die UVV „Kassen“ 
(DGUV Vorschrift 26) vom November 
1987 in der Fassung vom Januar 1997 
außer Kraft gesetzt wird. Der § 25 ent-
hält Übergangsbestimmungen für den 
Bereich der Kassen und Zahlstellen 
der öffentlichen Hand. Die Anforde -
rungen aus einzelnen hier aufgeführten 
Paragrafen der UVV „Überfall präven -
tion“ müssen für diesen Bereich, ab-
hängig von den jeweils vorhandenen 
Bedingungen der Betriebsstätte, ggf. 
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Die neue Unfallverhütungsvorschrift 
„Bauarbeiten“ (DGUV-Vorschrift 

38) wurde am 1. Februar 2021 im In -
ternetauftritt der Unfallkasse Sachsen-
Anhalt bekannt gemacht (s. S. 27). Sie
trat für die Mitglieder der Unfallkasse
Sach sen-Anhalt zum 1. Januar 2021 in

der Deutschen Gesetzlichen Unfall ver -
sicherung (DGUV), den So zialpartnern 
Bau und staatlichen Stel len entstan-
den. Sie wurde neu strukturiert, inhalt-
lich grundlegend überarbeitet und an 
das staatliche Vorschriften- und Re -
gelwerk angepasst. Neu ist der aus-

Kraft und ersetzt die alte UVV „Bau -
arbeiten“ aus dem Jahr 1997. 

Die neue UVV „Bauarbeiten“ ist in ei-
nem intensiven Prozess unter Betei li -
gung von Experten der Berufsge nos -
senschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), 

munale Kassen waren bislang lediglich 
in einem entsprechenden Artikel in der 
Ausgabe 3/2010 des „Sicherheits fo -
rums“, dem Mitteilungsblatt der Un fall -
kasse, formuliert. Aufgrund des einge-
schränkten Geltungsbereiches sollte 
dabei die UVV „Kassen“ lediglich als 
Anhaltpunkt für die Festlegung erfor-
derlicher Maßnahmen dienen. 

Nunmehr werden alle Kassen und Zahl -
stellen der öffentlichen Hand vom Gel -
tungsbereich der UVV „Überfall prä ven -
tion“ erfasst. Die Betreiber derselben 
müssen sich den Anforderungen der 
UVV stellen, dazu eine Bestandsauf -
nahme durchführen und anhand einer 
Aktualisierung der Gefährdungs beur -
tei lung für ihre Kasse oder Zahlstelle 

die notwendigen Maßnahmen ermit-
teln und zeitnah umsetzen. Dafür not-
wendige Konkretisierungen und Erläu -
terungen zur UVV enthält die neue Re -
gel „Überfallprävention in Kassen und 
Zahlstellen der öffentlichen Hand“ 
(DGUV Regel 115-005).  

Die neue Unfallverhütungsvorschrift 
(UVV) „Überfallprävention“ (DGUV 
Vorschrift 25) wurde am 1. Februar 
2021 im Internetauftritt der Unfall kas -
se Sachsen-Anhalt bekannt gemacht. 
Sie trat für die Mitglieder der Unfall -
kas se Sachsen-Anhalt zum 1. April 
2021 in Kraft (s. S. 22). 

Rainer Kutzinski 
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Neue Unfallverhütungsvorschrift 
„Bauarbeiten“ ab 2021

Die UVV sowie die sie ergänzenden 
Re geln „Überfallprävention in Kre dit -
instituten“ (DGUV Regel 115-003)  
und „Überfallprävention in Kassen 
und Zahl stellen der öffentlichen 
Hand“ (DGUV Regel 115-005) stehen 
als Druckexemplare zur Verfügung 
und können bei Bedarf abgefordert 
werden (Tel. 03923 751148, praeven-
tion@ukst.de). Sie stehen darüber 
hinaus auf der Homepage der Unfall -
kasse als PDF zum Download zur 
Verfügung (www.ukst.de, Prävention, 
Regelwerk & Vorschriften).
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drückliche Hinweis, dass auch Solo-
Selbstständige und Bauherren, die in 
Eigenarbeit nicht gewerbsmäßige Bau -
 arbeiten ausführen und sich dabei 
durch Bauhelfer unterstützen lassen, 
in den Pflichtenkreis einbezogen sind. 

Die Unfallverhütungsvorschrift wurde 
erheblich gestrafft und auf nur 13 
Paragrafen bzw. Kernbereiche redu-
ziert. Zu den wichtigsten Themen ge-
hören dabei die Standsicherheit und 
Tragfähigkeit, bestehende Anlagen 
und Verkehrsgefahren, der Betrieb von 
selbstfahrenden Arbeitsmitteln und 
Fahrzeugen auf Baustellen, das The -
ma Absturz oder auch die Gefahr 
durch herabfallende Gegenstände.  

Die bauspezifischen bußgeldbewehr-
ten Regelungen wurden auf die we-
sentlichen beschränkt. Entsprechend 
der besonderen Gefährdung und dem 
Unfallgeschehen bei Bauarbeiten ent-

hält die UVV bußgeldbewehrte Rege -
lungen zu Leitung und Aufsicht, Stand -
sicherheit und Tragfähigkeit von bauli-
chen Anlagen, Sicherungs maß nahmen 
gegen Absturz, bauspezifische Vor -
gaben für Verkehrswege, Arbeitsplätze 
und -verfahren. 

Zur Erläuterung der Inhalte der neuen 
UVV „Bauarbeiten“ wurde eine ergän-
zende Regel „Bauarbeiten“ (DGUV 
Regel 101-038) erarbeitet und veröf-
fentlicht. Sie erläutert die einzelnen 
Regelungen der neuen UVV und bietet 
damit Unternehmern sowie allen Ak teu -
ren, die Verantwortung für die Si cher -
heit und Gesundheit auf Bau stellen 
tragen, eine zentrale Hilfe stel lung bei 
der Erfüllung der in der Vor schrift for-
mulierten Pflichten. Die Paragrafen 
und Absätze der neuen DGUV Vor -
schrift 38 werden dazu einzeln mit 
praxisrelevanten Hinweisen untersetzt. 
Durch den Abdruck der jeweiligen 

UVV-Texte unmittelbar über den zuge-
hörigen Erläuterungen ist zudem eine 
optimale Übersichtlichkeit garantiert. 

Von der UVV „Bauarbeiten“ (DGUV 
Vorschrift 38) sowie der Regel „Bau -
arbeiten“ (DGUV Regel 101-038) kön-
nen bei der Unfallkasse Druckexem -
plare angefordert werden (Telefon 
03923 751-148, praevention@ukst.de) 
abgefordert werden. Beide Materialien 
stehen aber auch als PDF zum Down -
load auf der Homepage der Unfall -
kasse zur Verfügung (www.ukst.de, 
Prävention, Regelwerk & Vorschriften). 

Rainer Kutzinski

15

Prävention 

Sicherheitsforum       1 . 2021

SF_1_2021.qxp_Druck  25.04.21  18:38  Seite 15



16

Öffentliche Bekanntmachung

Sicherheitsforum       1 . 2021

13. Änderung der Satzung der
Unfallkasse Sachsen-Anhalt
  Hiermit wird die von der Vertreterversammlung der Unfallkasse Sachsen-An -
halt am 15. Dezember 2020 beschlossene und gemäß § 114 Abs. 2 SGB VII i.V.m. § 
34 Abs. 1 SGB IV vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Lan -
des Sachsen-Anhalt am 05.01.2021 genehmigte 13. Änderung der Sat zung der 
Unfallkasse Sachsen-Anhalt öffentlich bekannt gemacht. Sie trat zum 
01.01.2021 in Kraft.

13. Änderung der Satzung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt
 

Artikel 1 

Die Satzung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt vom 09.12.1997, i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.02.1998 (Anlage 
zur Bekanntmachung des MS vom 22.01.1998, MBl. LSA S. 365), zuletzt geändert durch die 12. Änderung der 
Satzung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt vom 08.05.2019 in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2019 
(Anlage zur Bekanntmachung des MS vom 26.06.2019, MBl. LSA S. 271 ff.) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) 2In Nummer 11 lit. b) wird nach der Klammer am Ende das Satzzeichen „.“ durch das Satzzeichen „,“
ersetzt.

b) Nach Nummer 11 lit. b) wird ein neuer lit. c) mit folgender Fassung angefügt:
„auf Kosten der Unfallkasse an Präventionsmaßnahmen teilnehmen (§§ 2 Abs. 1 Nr. 15d, 132, 136 Abs.
3 Nr. 2 SGB VII).“

2. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4a Satz 2 wird die Angabe „Beitrages“ durch die Angabe „Beitragssatzes“ ersetzt.

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„Die Umlagegruppe KL wird im Beitragsjahr nach der durch die Zahl 1000 dividierten Summe der ge
meldeten Arbeitsstunden des Vorjahres veranlagt. Zu berücksichtigen sind alle entgeltlich oder unent-

                    geltlich für das Unternehmen Tätige. Ausgenommen sind ehrenamtliche Tätigkeiten.“ 

Artikel 2

     Artikel 1 tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
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5. Änderung der Dienstordnung 
für die Angestellten der Unfallkasse Sachsen-Anhalt 

 
Die Dienstordnung für die Angestellten der Unfallkasse Sachsen-Anhalt vom 19.02.1998, zuletzt geändert durch die 
4. Änderung der Dienstordnung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt vom 08.05.2019, wird wie folgt geändert: 
 
 

Artikel 1 
 
Der Stellenplan wird wie folgt geändert: 
 
    1.      in der Überschrift wird die Datumsangabe „01.06.2019“ durch die Datumsangabe „01.01.2021“ ersetzt. 
    2.      In der tabellarischen Übersicht wird unter I. Geschäftsführung in der Spalte Besoldungsgruppe in der 1. 
             Zeile die Angabe „B 2“ durch die Angabe „B 3“ und in der 2. Zeile die Angabe „A 16“ durch die Angabe „B 
             2“ ersetzt. 
    3.      In der Fußnote 1) wird Absatz 1 gestrichen; der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 1. 
    4.      In der Fußnote 3) werden das Wort „Tarif-Angestellten“ durch das Wort „Tarifbeschäftigten“ und das Wort 
             „Vergütungsgruppe“ durch das Wort „Entgeltgruppe“ ersetzt. 
 
 

Artikel 2 
 
    Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft. 

5. Änderung der Dienstordnung für 
die Angestellten der Unfallkasse 

Sachsen-Anhalt
Hiermit wird die von der Vertreterversammlung der Unfallkasse Sachsen-An -
halt am 15. Dezember 2020 beschlossene und gemäß § 147 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 
und § 144 SGB VII vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des 
Landes Sachsen-Anhalt am 05.01.2021 genehmigte 5. Änderung der Dienstord -
nung für die Angestellten der Unfallkasse Sachsen-Anhalt öffentlich bekannt 
gemacht. Sie trat zum 01.01.2021 in Kraft.
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Prüfungsordnung der Unfallkasse 
Sachsen-Anhalt für Aufsichts-
per sonen vom 15.12.2020
Hiermit wird die von der Vertreterversammlung der Unfallkasse Sachsen-An -
halt am 15. Dezember 2020 beschlossene und gemäß § 18 Abs. 2 SGB VII vom 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt 
am 12.01.2021 genehmigte „Prüfungsordnung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt 
für Aufsichtspersonen vom 15.12.2020“ öffentlich bekannt gemacht. 
Sie trat zum 1. Januar 2021 in Kraft und ersetzt die „Prüfungsordnung der Un -
fall kasse Sachsen-Anhalt für Aufsichtspersonen vom 24.11.2015“.

1 / 14 

Prüfungsordnung  

der Unfallkasse Sachsen-Anhalt 

für Aufsichtspersonen 

vom 15.12 2020 

2 / 14 

Präambel 

Jede zunächst in Vorbereitung eingestellte Aufsichtsperson (AP i. V.) hat vor der endgültigen 
Anstellung eine Prüfung abzulegen, um ihre Befähigung für die Tätigkeit als Aufsichtsperson 
(AP) entsprechend dem Berufsrollenverständnis der Aufsichtsperson mit 
Hochschulqualifikation nachzuweisen (§ 18 Abs. 2 Satz 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VII)). Die Unfallversicherungsträger erlassen zu diesem Zweck eine Prüfungsordnung. 
Sie regelt die Voraussetzungen und das Verfahren für die Erteilung des 
Befähigungsnachweises nach § 18 Abs. 2 SGB VII. Das Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Integration des Landes Sachsen-Anhalt hat am 12.01.2021 die Prüfungsordnung genehmigt. 
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• Praktische Kenntnisse und Fertigkeiten zur Durchführung des gesetzlichen 
Überwachungs- und Beratungsauftrages auch unter Berücksichtigung der 
branchenspezifischen Besonderheiten sowie des technologischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Wandels. 

• Fachliche und rechtliche Kenntnisse im Bereich Prävention. 

• Kenntnisse über die Präventionsaufgaben und -leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung sowie der anderen Sozialleistungsträger und ihre Bedeutung für 
den Überwachungs- und Beratungsauftrag. 

• Kenntnisse über Organisation und Finanzierung eines Unfallversicherungsträgers. 

• Kenntnisse in den anderen Aufgabenbereichen der gesetzlichen Unfallversicherung
und ihre Zusammenhänge mit der Prävention. 

• Handlungs- und Umsetzungskompetenzen.

(2) Die Vorbereitungszeit dauert in der Regel zwei Jahre und soll nicht länger als drei Jahre 
dauern. In dieser Zeit sollen in der Regel mindestens 50 Besichtigungen von der AP i. V.
selbstständig durchgeführt werden. 

(3) Die Vorbereitungszeit kann auf Antrag des Unfallversicherungsträgers mit Zustimmung 
des Vorsitzes des Prüfungsausschusses um höchstens ein Jahr gekürzt werden, wenn 
die AP i. V. entsprechende Kompetenzen nach Abs. 1 nachweisen kann. 

(4) Die AP i. V. hat während der Vorbereitungszeit schriftliche Aufzeichnungen über ihre 
Tätigkeiten zu führen. 

§ 4 
Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist von der AP i. V. über den 
Unfallversicherungsträger an den Vorsitz des Prüfungsausschusses zu richten, der über 
die Zulassung zur Prüfung entscheidet. Der Antrag soll zeitlich so gestellt werden, dass 
die Prüfung mit Ablauf der Vorbereitungszeit erfolgen kann, jedoch nicht früher als sechs 
Monate vor Ablauf der Vorbereitungszeit. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen 

1. ein tabellarischer Lebenslauf, 

2. die Nachweise der Vorbildung (§ 2),

3. die schriftlichen Aufzeichnungen und Nachweise aus der Vorbereitungszeit (§ 3), 

4. zwei mit dem Unfallversicherungsträger abgestimmte Themenvorschläge für die 
schriftliche Prüfung, jeweils mit einer kurzen Begründung des Vorschlages (§ 10 Abs.
1). 
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II. Prüfungsausschuss, Geschäftsstelle

§ 5 
Prüfungsausschuss 

(1) Die Prüfung wird von dem Prüfungsausschuss für Aufsichtspersonen bei der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) abgenommen, der alle Entscheidungen nach 
dieser Prüfungsordnung, mit Ausnahme der Entscheidung über die Zulassung nach § 4 
Abs. 1, trifft. Er beschließt mit Stimmenmehrheit. Die Beratungen sind nicht öffentlich. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, und zwar

a) einer Person, die den Vorsitz hat, 

b) einer Leitung des Aufsichts- bzw. Präventionsdienstes eines 
Unfallversicherungsträgers oder einer Aufsichtsperson in vergleichbarer Stellung mit
jeweils mindestens fünfjähriger Erfahrung, 

c) einer Geschäftsführung eines Unfallversicherungsträgers oder einer Person mit der 
Befähigung zum Richteramt bzw. zum höheren Verwaltungsdienst in vergleichbarer
Stellung. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben unbeschadet bestehender 
Informationspflichten über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten 
außerhalb des Prüfungsausschusses zu wahren. 

(4) Für den Vorsitz werden für den Fall der Verhinderung ständige Vertretungen berufen. Im
Fall der Verhinderung muss der Grund der Verhinderung nicht nachgewiesen werden. 

(5) Der Vorsitz und dessen ständige Vertretungen werden vom Vorstand der DGUV 
berufen. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von der DGUV auf Vorschlag des 
Vorsitzes des Prüfungsausschusses in der erforderlichen Zahl und Qualifikation bestellt
und für jede Prüfung von dem Vorsitz des Prüfungsausschusses aus einem Kreis von 
Personen nach Abs. 2 b) und c) benannt. 

(7) Im Verhinderungsfall von Mitgliedern des Prüfungsausschusses entscheidet der Vorsitz 
des Prüfungsausschusses über eine Vertretung. 

(8) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses nach Abs. 2 beträgt sechs Jahre.
Sie bleiben ungeachtet von Satz 1 bis zur Bestellung einer Nachfolge im Amt. 
Wiederberufungen sind möglich. 

(9) Der Sitz des Prüfungsausschusses ist der Sitz der DGUV. 

(10) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(11) Die Kosten für die Tätigkeit als prüfende Person trägt grundsätzlich die Stelle, die diese 
Person stellt. 
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Inhaltsverzeichnis 

I. Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

§ 1 Zulassung zur Prüfung 

§ 2 Vorbildung 

§ 3 Vorbereitungszeit 

§ 4 Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

II. Prüfungsausschuss, Geschäftsstelle 

§ 5 Prüfungsausschuss 

§ 6 Ausschluss von der Mitwirkung 

§ 7 Aufgaben des Vorsitzes und der Geschäftsstelle

III. Durchführung der Prüfung 

§ 8 Gegenstand der Prüfung 

§ 9 Gliederung der Prüfung 

§ 10 Schriftlicher Prüfungsteil 

§ 11 Praktischer Prüfungsteil 

§ 12 Mündlicher Prüfungsteil 

§ 13 Termin und Organisation des praktischen und mündlichen Prüfungsteils

§ 14 Täuschungshandlungen und Störungen 

§ 15 Verhinderung; Rücktritt; Versäumnis 

§ 16 Mutterschutz 

§ 17 Nachteilsausgleich 

IV. Ergebnis der Prüfung, Befähigungsnachweis, Wiederholung der Prüfung

§ 18 Prüfungsergebnis 

§ 19 Niederschrift und Befähigungsnachweis

§ 20 Wiederholung von Prüfungsteilen 

V. Schlussbestimmungen 

§ 21 Befähigungsnachweis in anderen Fällen 

§ 22 Widerspruch 

§ 23 Prüfungsgebühr 

§ 24 Inkrafttreten 

§ 25 Übergangsregelung 
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I. Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

§ 1 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer

a) eine bestimmte Vorbildung hat (§ 2), 

b) vom Unfallversicherungsträger für die Vorbereitungszeit angemeldet wird und diese 
erfolgreich abgeleistet hat (§ 3), 

c) die Zulassung zur Prüfung über seinen Unfallversicherungsträger beantragt hat (§ 4). 

(2) Zur Prüfung kann nicht zugelassen werden, wer bei einem anderen Unfallversicherungs-
träger eine Prüfung abschließend nicht bestanden hat. 

§ 2 
Vorbildung 

(1) Die Vorbildung erfüllt, wer

a) ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Einrichtung in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, 
Naturwissenschaften oder einer der dem zukünftigen Einsatzbereich entsprechenden 
Fachrichtung besitzt 

und 

b) über praktische betriebliche Erfahrungen und Kenntnisse verfügt, 

1. die durch eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit, die eine 
Vorbildung nach Abs. 1 a) voraussetzt, erworben wurden und 

2. die dem späteren Tätigwerden als Aufsichtsperson förderlich sind. 

Die praktischen betrieblichen Erfahrungen und Kenntnisse nach Abs. 1 b) können auch 
im Rahmen einer Teilzeittätigkeit erworben werden, sofern sie qualitativ gleichwertig sind. 

(2) Die in Abs. 1 a) geforderten Voraussetzungen sind durch staatlich anerkannte 
Abschlüsse, die in Abs. 1 b) geforderten Voraussetzungen durch Zeugnisse über die 
Tätigkeiten und Qualifikationen, in denen die praktischen betrieblichen Erfahrungen und 
Kenntnisse erworben worden sind, nachzuweisen. 

§ 3 
Vorbereitungszeit 

(1) In der Vorbereitungszeit sollen die erforderlichen fachlichen, methodischen und sozialen 
Kompetenzen in Praxis und Theorie für die Wahrnehmung der zentralen Aufgaben der 
Aufsichtsperson entsprechend dem Berufsrollenverständnis der Aufsichtsperson mit 
Hochschulqualifikation erworben werden. Diese umfassen insbesondere: 

Öffentliche Bekanntmachung
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• Praktische Kenntnisse und Fertigkeiten zur Durchführung des gesetzlichen 
Überwachungs- und Beratungsauftrages auch unter Berücksichtigung der 
branchenspezifischen Besonderheiten sowie des technologischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Wandels. 

• Fachliche und rechtliche Kenntnisse im Bereich Prävention. 

• Kenntnisse über die Präventionsaufgaben und -leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung sowie der anderen Sozialleistungsträger und ihre Bedeutung für 
den Überwachungs- und Beratungsauftrag. 

• Kenntnisse über Organisation und Finanzierung eines Unfallversicherungsträgers. 

• Kenntnisse in den anderen Aufgabenbereichen der gesetzlichen Unfallversicherung
und ihre Zusammenhänge mit der Prävention. 

• Handlungs- und Umsetzungskompetenzen.

(2) Die Vorbereitungszeit dauert in der Regel zwei Jahre und soll nicht länger als drei Jahre 
dauern. In dieser Zeit sollen in der Regel mindestens 50 Besichtigungen von der AP i. V. 
selbstständig durchgeführt werden. 

(3) Die Vorbereitungszeit kann auf Antrag des Unfallversicherungsträgers mit Zustimmung
des Vorsitzes des Prüfungsausschusses um höchstens ein Jahr gekürzt werden, wenn 
die AP i. V. entsprechende Kompetenzen nach Abs. 1 nachweisen kann.  

(4) Die AP i. V. hat während der Vorbereitungszeit schriftliche Aufzeichnungen über ihre 
Tätigkeiten zu führen. 

§ 4  
Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist von der AP i. V. über den 
Unfallversicherungsträger an den Vorsitz des Prüfungsausschusses zu richten, der über 
die Zulassung zur Prüfung entscheidet. Der Antrag soll zeitlich so gestellt werden, dass 
die Prüfung mit Ablauf der Vorbereitungszeit erfolgen kann, jedoch nicht früher als sechs 
Monate vor Ablauf der Vorbereitungszeit. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen 

1. ein tabellarischer Lebenslauf, 

2. die Nachweise der Vorbildung (§ 2),  

3. die schriftlichen Aufzeichnungen und Nachweise aus der Vorbereitungszeit (§ 3), 

4. zwei mit dem Unfallversicherungsträger abgestimmte Themenvorschläge für die 
schriftliche Prüfung, jeweils mit einer kurzen Begründung des Vorschlages (§ 10 Abs.
1). 
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II. Prüfungsausschuss, Geschäftsstelle

§ 5 
Prüfungsausschuss 

(1) Die Prüfung wird von dem Prüfungsausschuss für Aufsichtspersonen bei der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) abgenommen, der alle Entscheidungen nach 
dieser Prüfungsordnung, mit Ausnahme der Entscheidung über die Zulassung nach § 4 
Abs. 1, trifft. Er beschließt mit Stimmenmehrheit. Die Beratungen sind nicht öffentlich.  

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, und zwar

a) einer Person, die den Vorsitz hat, 

b) einer Leitung des Aufsichts- bzw. Präventionsdienstes eines 
Unfallversicherungsträgers oder einer Aufsichtsperson in vergleichbarer Stellung mit 
jeweils mindestens fünfjähriger Erfahrung, 

c) einer Geschäftsführung eines Unfallversicherungsträgers oder einer Person mit der 
Befähigung zum Richteramt bzw. zum höheren Verwaltungsdienst in vergleichbarer 
Stellung. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben unbeschadet bestehender 
Informationspflichten über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten 
außerhalb des Prüfungsausschusses zu wahren. 

(4) Für den Vorsitz werden für den Fall der Verhinderung ständige Vertretungen berufen. Im
Fall der Verhinderung muss der Grund der Verhinderung nicht nachgewiesen werden. 

(5) Der Vorsitz und dessen ständige Vertretungen werden vom Vorstand der DGUV 
berufen. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von der DGUV auf Vorschlag des 
Vorsitzes des Prüfungsausschusses in der erforderlichen Zahl und Qualifikation bestellt 
und für jede Prüfung von dem Vorsitz des Prüfungsausschusses aus einem Kreis von 
Personen nach Abs. 2 b) und c) benannt. 

(7) Im Verhinderungsfall von Mitgliedern des Prüfungsausschusses entscheidet der Vorsitz 
des Prüfungsausschusses über eine Vertretung. 

(8) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses nach Abs. 2 beträgt sechs Jahre.
Sie bleiben ungeachtet von Satz 1 bis zur Bestellung einer Nachfolge im Amt. 
Wiederberufungen sind möglich. 

(9) Der Sitz des Prüfungsausschusses ist der Sitz der DGUV. 

(10) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(11) Die Kosten für die Tätigkeit als prüfende Person trägt grundsätzlich die Stelle, die diese 
Person stellt. 
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§ 13 Termin und Organisation des praktischen und mündlichen Prüfungsteils

§ 14 Täuschungshandlungen und Störungen 
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§ 18 Prüfungsergebnis 

§ 19 Niederschrift und Befähigungsnachweis
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I. Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

§ 1 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer

a) eine bestimmte Vorbildung hat (§ 2), 

b) vom Unfallversicherungsträger für die Vorbereitungszeit angemeldet wird und diese 
erfolgreich abgeleistet hat (§ 3), 

c) die Zulassung zur Prüfung über seinen Unfallversicherungsträger beantragt hat (§ 4). 

(2) Zur Prüfung kann nicht zugelassen werden, wer bei einem anderen Unfallversicherungs-
träger eine Prüfung abschließend nicht bestanden hat. 

§ 2 
Vorbildung 

(1) Die Vorbildung erfüllt, wer

a) ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Einrichtung in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, 
Naturwissenschaften oder einer der dem zukünftigen Einsatzbereich entsprechenden 
Fachrichtung besitzt  

und 

b) über praktische betriebliche Erfahrungen und Kenntnisse verfügt,

1.  die durch eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit, die eine 
Vorbildung nach Abs. 1 a) voraussetzt, erworben wurden und 

2. die dem späteren Tätigwerden als Aufsichtsperson förderlich sind. 

Die praktischen betrieblichen Erfahrungen und Kenntnisse nach Abs. 1 b) können auch 
im Rahmen einer Teilzeittätigkeit erworben werden, sofern sie qualitativ gleichwertig sind. 

(2) Die in Abs. 1 a) geforderten Voraussetzungen sind durch staatlich anerkannte 
Abschlüsse, die in Abs. 1 b) geforderten Voraussetzungen durch Zeugnisse über die 
Tätigkeiten und Qualifikationen, in denen die praktischen betrieblichen Erfahrungen und 
Kenntnisse erworben worden sind, nachzuweisen. 

§ 3 
Vorbereitungszeit 

(1) In der Vorbereitungszeit sollen die erforderlichen fachlichen, methodischen und sozialen 
Kompetenzen in Praxis und Theorie für die Wahrnehmung der zentralen Aufgaben der 
Aufsichtsperson entsprechend dem Berufsrollenverständnis der Aufsichtsperson mit 
Hochschulqualifikation erworben werden. Diese umfassen insbesondere:  
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(4) Wird die Ausarbeitung nicht innerhalb der nach Abs. 1 oder Abs. 3 vorgegebenen Fristen 
abgegeben, gilt die schriftliche Prüfung als nicht bestanden. 

(5) Das Bestehen des schriftlichen Prüfungsteils ist Voraussetzung für die Durchführung des
praktischen und mündlichen Teils. 

§ 11  
Praktischer Prüfungsteil 

Der praktische Teil der Prüfung besteht aus der Besichtigung in einem Unternehmen, für das 
der Unfallversicherungsträger zuständig ist. In dem ausgewählten Unternehmensteil darf die 
AP i. V. noch nicht tätig geworden sein. Die Besichtigung dauert in der Regel je AP i. V. 45 
Minuten zuzüglich Vor- und Nachgespräch. Über das Ergebnis der Besichtigung hat die  
AP i. V. innerhalb einer Bearbeitungszeit von 75 Minuten selbstständig einen schriftlichen 
Besichtigungsbericht (ggf. eine zu treffende Anordnung) zu fertigen, der dem 
Prüfungsausschuss vorzulegen ist. 

§ 12 
Mündlicher Prüfungsteil 

(1) Der mündliche Teil der Prüfung setzt sich aus einem Vortrag und einem dreiteiligen 
Prüfungsgespräch zusammen.  

(2) Der frei zu haltende Vortrag behandelt Aufgaben der Unfallversicherung. Die Vortragszeit 
soll zehn Minuten nicht überschreiten. 

(3) Das Vortragsthema, einschließlich der erforderlichen Unterlagen, ist der AP i. V. drei 
Arbeitstage vor der mündlichen Prüfung zuzustellen. 

(4) Das Prüfungsgespräch wird von den drei Mitgliedern des Prüfungsausschusses geführt; 
sie teilen sich inhaltlich und zeitlich die Prüfungsgebiete. Das Prüfungsgespräch erstreckt 
sich auf die im Rahmen der Ausbildung vermittelten Inhalte nach § 3 Abs. 1 sowie auf 
aktuelle Fragen zur Prävention und zur gesetzlichen Unfallversicherung.  

(5) Das Prüfungsgespräch soll bei einer Einzelprüfung nicht länger als 60 Minuten, bei einer 
Doppelprüfung nicht länger als 120 Minuten dauern. 

§ 13 
Termin und Organisation des praktischen und mündlichen Prüfungsteils 

(1) Der Termin für die praktische und mündliche Prüfung wird in Abstimmung mit dem 
Unfallversicherungsträger durch den Vorsitz des Prüfungsausschusses festgelegt und 
den Beteiligten mitgeteilt. Bei nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit der AP i. V. besteht ein 
Anspruch auf die Festsetzung eines neuen Prüfungstermins.  

(2) Der praktische und mündliche Teil der Prüfung wird vom Vorsitz des 
Prüfungsausschusses geleitet. Der Unfallversicherungsträger stimmt sich hinsichtlich der 
Organisation des Prüfungsablaufes mit dem Vorsitz ab. 
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(3) Der Vorsitz kann eine Person als Vertretung des Unfallversicherungsträgers als 
zuhörende Person an der Prüfung zulassen. Die Teilnahme an den Beratungen über das 
Prüfungsergebnis ist ausgeschlossen. 

§ 14 
Täuschungshandlungen und Störungen 

(1) Wird das Prüfungsergebnis von einer AP i. V. durch Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel beeinflusst oder leistet sie Beihilfe zu einer Täuschung oder 
einem Täuschungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung vor. Im schriftlichen 
Prüfungsteil nach § 10 liegt eine Täuschungshandlung insbesondere dann vor, wenn die 
Ausarbeitung nicht selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt wurde. 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine AP i. V. eine Täuschungshandlung
begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von dem 
Prüfungsvorsitz festzustellen und zu protokollieren. Die AP i. V. setzt die Prüfung
vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshandlung
fort. Der Prüfungsausschuss entscheidet nach der Prüfung und vor Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses über das Vorliegen einer Täuschungshandlung. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird der von der Täuschungshandlung betroffene 
Prüfungsteil mit „mangelhaft“ (Note 5) bewertet. 

(4) Behindert die AP i. V. durch ihr Verhalten den praktischen oder mündlichen Prüfungsteil 
so, dass er nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist sie von der Teilnahme 
an diesem Teil auszuschließen. Die Entscheidung hierüber wird vom Prüfungsausschuss
getroffen. Absatz 3 gilt entsprechend. Die Gründe sind zu dokumentieren. 

(5) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 3 und 4 ist die  
AP i. V. zu hören. 

(6) Die AP i. V. ist vor Beginn der Prüfung (§ 10 Abs.2) auf die Folgen von 
Täuschungshandlungen hinzuweisen.

(7) Wird eine Täuschungshandlung erst nach Abschluss der Prüfung bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss in besonders schweren Fällen nach Anhörung der Person innerhalb 
eines Jahres nach Abschluss der Prüfung die Prüfung für nicht bestanden erklären. Der 
Befähigungsnachweis ist abzuerkennen und einzuziehen. 

§ 15 
Verhinderung; Rücktritt; Versäumnis 

(1) Wird die AP i. V. während des schriftlichen, des praktischen oder des mündlichen 
Prüfungsteils krank und ist in Folge der Erkrankung erheblich in ihrem Leistungs-
vermögen beeinträchtigt, oder durch sonstige nicht zu vertretende Umstände an der 
Ablegung der Prüfung oder von Teilen der Prüfung verhindert, hat sie die Möglichkeit, 
eine Verlängerung der Bearbeitungszeit der schriftlichen Ausarbeitung oder einen neuen 
Termin für die praktische und mündliche Prüfung zu beantragen. Eine Erkrankung ist 
durch Vorlage eines ärztlichen Attestes nachzuweisen.
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§ 6 
Ausschluss von der Mitwirkung 

(1) Bei der Zulassung zur Prüfung und bei den Prüfungen selbst dürfen 
Prüfungsausschussmitglieder nicht mitwirken, die dem Unfallversicherungsträger der zu
prüfenden AP i. V. angehören oder bei denen die Besorgnis der Befangenheit besteht. 

(2) Prüfungsausschussmitglieder, die sich befangen fühlen, oder eine AP i. V., die die 
Besorgnis der Befangenheit geltend macht, haben dies dem Vorsitz des 
Prüfungsausschusses unverzüglich mitzuteilen und zu begründen, während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss. Der Vorsitz trifft die Entscheidung über das weitere Vorgehen. 

(3) Wenn in den Fällen der Absätze 1 und 2 eine ordnungsgemäße Besetzung des 
Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann der Vorsitz des Prüfungsausschusses die
Durchführung der Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss übertragen. 

§ 7 
Aufgaben des Vorsitzes und der Geschäftsstelle 

(1) Der Vorsitz führt die laufenden Geschäfte des Prüfungsausschusses. Insbesondere 
setzt er Prüfungstermine und Prüfungsort fest, veranlasst die Ladungen und führt den 
erforderlichen Schriftwechsel. Hierbei wird er durch die bei der DGUV eingerichtete 
Geschäftsstelle unterstützt. 

(2) Der Vorsitz des Prüfungsausschusses lädt mindestens einmal im Jahr zu einem
Erfahrungsaustausch der Mitglieder des Prüfungsausschusses ein. 
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III. Durchführung der Prüfung 

§ 8
Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung sind die Kompetenzen nach § 3 Abs. 1 sowie insbesondere die im
Berufsrollenverständnis der Aufsichtsperson mit Hochschulqualifikation (AP I) aufgeführten 
Basisqualifikationen und die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen. 

§ 9 
Gliederung der Prüfung 

(1) Die Prüfung gliedert sich in 

• einen schriftlichen (§ 10), 

• einen praktischen (§ 11) und 

• einen mündlichen (§ 12) 

Teil.  

(2) Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag die Prüfung auf einen Teil der 
Prüfungsleistungen beschränken, wenn die antragstellende Person den Nachweis führt, 
dass sie gleichwertige, fachliche oder berufliche Leistungen bereits zuvor erbracht hat. 
Der Antrag muss von dem Unfallversicherungsträger, bei dem die antragstellende Person 
tätig ist, befürwortet sein. 

(3) Der schriftliche Teil der Prüfung geht dem praktischen und dem mündlichen Teil voraus. 
Der praktische und der mündliche Teil sind in der Regel am selben Tag zu erbringen. 

(4) An einem Prüfungstermin können bis zu zwei AP i. V. ihre praktische und mündliche 
Prüfung ablegen. 

§ 10 
Schriftlicher Prüfungsteil 

(1) Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus einer Ausarbeitung über ein Thema zu 
Fragen der Prävention und berücksichtigt insbesondere auch den gesetzlichen 
Überwachungs- und Beratungsauftrag der gesetzlichen Unfallversicherung. Der 
Prüfungsausschuss wählt auf Vorschlag des Vorsitzes das Thema aus den nach § 4 Abs. 
2 Nr. 4 eingereichten Themenvorschlägen aus. Die Ausarbeitung ist innerhalb einer Frist 
von sechs Wochen nach Erhalt des Themas beim Vorsitz des Prüfungsausschusses 
einzureichen. 

(2) Der Ausarbeitung ist eine unterschriebene Erklärung beizufügen, dass die AP i. V. sie 
selbstständig und ohne fremde Hilfe sowie nur mit den angegebenen Hilfsmitteln 
angefertigt hat. 

(3) Die Frist nach Abs. 1 Satz 3 kann vom Vorsitz des Prüfungsausschusses angemessen 
verlängert werden, wenn zwingende Gründe, insbesondere Krankheit, für die 
Nichteinhaltung nachgewiesen sind. 
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• Praktische Kenntnisse und Fertigkeiten zur Durchführung des gesetzlichen 
Überwachungs- und Beratungsauftrages auch unter Berücksichtigung der 
branchenspezifischen Besonderheiten sowie des technologischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Wandels. 

• Fachliche und rechtliche Kenntnisse im Bereich Prävention.

• Kenntnisse über die Präventionsaufgaben und -leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung sowie der anderen Sozialleistungsträger und ihre Bedeutung für 
den Überwachungs- und Beratungsauftrag. 

• Kenntnisse über Organisation und Finanzierung eines Unfallversicherungsträgers. 

• Kenntnisse in den anderen Aufgabenbereichen der gesetzlichen Unfallversicherung 
und ihre Zusammenhänge mit der Prävention. 

• Handlungs- und Umsetzungskompetenzen. 

(2) Die Vorbereitungszeit dauert in der Regel zwei Jahre und soll nicht länger als drei Jahre 
dauern. In dieser Zeit sollen in der Regel mindestens 50 Besichtigungen von der AP i. V.
selbstständig durchgeführt werden. 

(3) Die Vorbereitungszeit kann auf Antrag des Unfallversicherungsträgers mit Zustimmung 
des Vorsitzes des Prüfungsausschusses um höchstens ein Jahr gekürzt werden, wenn 
die AP i. V. entsprechende Kompetenzen nach Abs. 1 nachweisen kann.  

(4) Die AP i. V. hat während der Vorbereitungszeit schriftliche Aufzeichnungen über ihre 
Tätigkeiten zu führen. 

§ 4  
Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist von der AP i. V. über den 
Unfallversicherungsträger an den Vorsitz des Prüfungsausschusses zu richten, der über 
die Zulassung zur Prüfung entscheidet. Der Antrag soll zeitlich so gestellt werden, dass 
die Prüfung mit Ablauf der Vorbereitungszeit erfolgen kann, jedoch nicht früher als sechs 
Monate vor Ablauf der Vorbereitungszeit. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen 

1. ein tabellarischer Lebenslauf, 

2. die Nachweise der Vorbildung (§ 2),

3. die schriftlichen Aufzeichnungen und Nachweise aus der Vorbereitungszeit (§ 3), 

4. zwei mit dem Unfallversicherungsträger abgestimmte Themenvorschläge für die 
schriftliche Prüfung, jeweils mit einer kurzen Begründung des Vorschlages (§ 10 Abs.
1). 
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II. Prüfungsausschuss, Geschäftsstelle

§ 5 
Prüfungsausschuss 

(1) Die Prüfung wird von dem Prüfungsausschuss für Aufsichtspersonen bei der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) abgenommen, der alle Entscheidungen nach 
dieser Prüfungsordnung, mit Ausnahme der Entscheidung über die Zulassung nach § 4 
Abs. 1, trifft. Er beschließt mit Stimmenmehrheit. Die Beratungen sind nicht öffentlich.  

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, und zwar  

a) einer Person, die den Vorsitz hat, 

b) einer Leitung des Aufsichts- bzw. Präventionsdienstes eines 
Unfallversicherungsträgers oder einer Aufsichtsperson in vergleichbarer Stellung mit
jeweils mindestens fünfjähriger Erfahrung, 

c) einer Geschäftsführung eines Unfallversicherungsträgers oder einer Person mit der 
Befähigung zum Richteramt bzw. zum höheren Verwaltungsdienst in vergleichbarer 
Stellung. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben unbeschadet bestehender 
Informationspflichten über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten 
außerhalb des Prüfungsausschusses zu wahren. 

(4) Für den Vorsitz werden für den Fall der Verhinderung ständige Vertretungen berufen. Im
Fall der Verhinderung muss der Grund der Verhinderung nicht nachgewiesen werden. 

(5) Der Vorsitz und dessen ständige Vertretungen werden vom Vorstand der DGUV 
berufen. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von der DGUV auf Vorschlag des 
Vorsitzes des Prüfungsausschusses in der erforderlichen Zahl und Qualifikation bestellt 
und für jede Prüfung von dem Vorsitz des Prüfungsausschusses aus einem Kreis von 
Personen nach Abs. 2 b) und c) benannt. 

(7) Im Verhinderungsfall von Mitgliedern des Prüfungsausschusses entscheidet der Vorsitz 
des Prüfungsausschusses über eine Vertretung. 

(8) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses nach Abs. 2 beträgt sechs Jahre.
Sie bleiben ungeachtet von Satz 1 bis zur Bestellung einer Nachfolge im Amt. 
Wiederberufungen sind möglich. 

(9) Der Sitz des Prüfungsausschusses ist der Sitz der DGUV. 

(10) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(11) Die Kosten für die Tätigkeit als prüfende Person trägt grundsätzlich die Stelle, die diese 
Person stellt. 
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I. Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

§ 1 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer

a) eine bestimmte Vorbildung hat (§ 2), 

b) vom Unfallversicherungsträger für die Vorbereitungszeit angemeldet wird und diese 
erfolgreich abgeleistet hat (§ 3), 

c) die Zulassung zur Prüfung über seinen Unfallversicherungsträger beantragt hat (§ 4). 

(2) Zur Prüfung kann nicht zugelassen werden, wer bei einem anderen Unfallversicherungs-
träger eine Prüfung abschließend nicht bestanden hat. 

§ 2  
Vorbildung 

(1) Die Vorbildung erfüllt, wer

a) ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Einrichtung in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, 
Naturwissenschaften oder einer der dem zukünftigen Einsatzbereich entsprechenden 
Fachrichtung besitzt  

und 

b) über praktische betriebliche Erfahrungen und Kenntnisse verfügt,

1.  die durch eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit, die eine 
Vorbildung nach Abs. 1 a) voraussetzt, erworben wurden und 

2. die dem späteren Tätigwerden als Aufsichtsperson förderlich sind. 

Die praktischen betrieblichen Erfahrungen und Kenntnisse nach Abs. 1 b) können auch 
im Rahmen einer Teilzeittätigkeit erworben werden, sofern sie qualitativ gleichwertig sind. 

(2) Die in Abs. 1 a) geforderten Voraussetzungen sind durch staatlich anerkannte 
Abschlüsse, die in Abs. 1 b) geforderten Voraussetzungen durch Zeugnisse über die 
Tätigkeiten und Qualifikationen, in denen die praktischen betrieblichen Erfahrungen und 
Kenntnisse erworben worden sind, nachzuweisen. 

§ 3 
Vorbereitungszeit 

(1) In der Vorbereitungszeit sollen die erforderlichen fachlichen, methodischen und sozialen 
Kompetenzen in Praxis und Theorie für die Wahrnehmung der zentralen Aufgaben der 
Aufsichtsperson entsprechend dem Berufsrollenverständnis der Aufsichtsperson mit 
Hochschulqualifikation erworben werden. Diese umfassen insbesondere:  
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§ 19 
Niederschrift und Befähigungsnachweis 

(1) Über die Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt, die von allen beteiligten Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen ist.  

(2) Der Vorsitz des Prüfungsausschusses stellt der AP i. V. einen Befähigungsnachweis 
entsprechend § 18 Abs. 2 Satz 1 SGB VII aus. Der Unfallversicherungsträger der AP i. V. 
erhält eine Kopie. 

(3) Zeugnisse gemäß § 16 Abs. 1 der Prüfungsordnung I für Aufsichtspersonen der 
Berufsgenossenschaften sowie § 20 Abs. 1 Satz 1 der Prüfungsordnung der ehemaligen 
Mitglieder des Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK) für Aufsichtspersonen nach  
§ 18 SGB VII, die vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ausgestellt worden sind, 
gelten als Befähigungsnachweis nach § 19 Abs. 2 dieser Prüfungsordnung. 

§ 20  
Wiederholung von Prüfungsteilen 

(1) Im Falle des Nichtbestehens eines Prüfungsteils kann dieser einmal wiederholt werden. 
Die Wiederholung der Prüfung ist grundsätzlich vor dem Prüfungsausschuss abzulegen, 
bei dem die Erstprüfung nicht bestanden wurde. 

(2) Wird der praktische oder mündliche Teil als nicht bestanden bewertet, kann er erst nach 
einer sechsmonatigen weiteren Ausbildung wiederholt werden. 

(3) Die Wiederholung der Prüfung muss von dem Unfallversicherungsträger der AP i. V. 
befürwortet werden. Der Antrag ist von der AP i. V. binnen sechs Wochen nach 
Bestandskraft der Entscheidung nach § 18 Abs. 6 zu stellen. 

(4) Bestandene Prüfungsteile können nicht wiederholt werden. 
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V. Schlussbestimmungen 

§ 21 
Befähigungsnachweis in anderen Fällen 

Dem Antrag auf Ausstellung des Befähigungsnachweises nach § 18 Abs. 2 SGB VII ohne 
Prüfung kann entsprochen werden, wenn die antragstellende Person die Abschlussprüfung 
im höheren oder gehobenen technischen Dienst der für den Arbeitsschutz zuständigen
Landesbehörde, der Bergaufsicht oder bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau erfolgreich abgelegt hat. Der Antrag ist über den 
Unfallversicherungsträger der antragstellenden Person bei der Geschäftsstelle des 
Prüfungsausschusses einzureichen. Der Vorsitz bildet einen Prüfungsausschuss, der über 
den Antrag entscheidet. 

§ 22 
Widerspruch

Gegen die Entscheidungen des Prüfungsausschusses kann binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe der Entscheidung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle des 
Prüfungsausschusses einzulegen. Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, 
kann binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung des Prüfungsausschusses
der Vorstand der DGUV angerufen werden. Dieser entscheidet abschließend. 

§ 23 
Prüfungsgebühr 

Für die Tätigkeiten des Prüfungsausschusses sind Prüfungsgebühren von dem 
Unfallversicherungsträger zu tragen, über den sich die AP i. V. anmeldet.  

Die Höhe wird durch die DGUV festgesetzt. 

§ 24 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung 
der Unfallkasse Sachsen-Anhalt für Aufsichtspersonen vom 24.11.2015 außer Kraft. 

§ 25 
Übergangsregelung 

Für die zum Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung bereits durch Anmeldung zur
Vorbereitungszeit gemäß § 1 begonnene Qualifizierung gilt die auf Grundlage der von der 
Mitgliederversammlung der DGUV im Juni 2015 beschlossenen Muster-Prüfungsordnung
von den Unfallversicherungsträgern in Kraft gesetzte bestehende Prüfungsordnung fort. Die 
Prüfungsverfahren können bis zum Ablauf des 31.12.2023 nach den Regelungen der zu 
diesem Zeitpunkt bestehenden Prüfungsordnung zu Ende geführt werden. 
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(2) Ist die zu prüfende AP i. V. durch sonstige nicht zu vertretende Umstände an der 
Ablegung der Prüfung oder von Teilen der Prüfung verhindert, ist dies in geeigneter Form 
nachzuweisen. 

(3) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die AP i. V. mit Genehmigung des 
Prüfungsausschusses von der gesamten Prüfung oder einzelnen Prüfungsteilen 
zurücktreten. Der Prüfungsausschuss kann für das Vorliegen des wichtigen Grundes 
Nachweise verlangen. 

(4) Bei Verhinderung oder Rücktritt entscheidet der Prüfungsausschuss, ob und in welchem
Umfang Teilleistungen als Prüfungsleistung anzuerkennen sind. 

(5) Versäumt die zu prüfende AP i. V. ganz oder teilweise ohne ausreichende 
Entschuldigung einen Prüfungsteil, gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

§ 16 
Mutterschutz 

Fällt die praktische Prüfung in den Zeitraum einer festgestellten Schwangerschaft, kann eine 
Prüfung nur stattfinden, wenn das Ergebnis der Beurteilung der Arbeitsbedingungen gemäß 
Mutterschutzgesetz, einschließlich des Nachweises, dass eine betriebsärztliche Beratung 
zwecks Aufklärung über bestehende Risiken stattgefunden hat, nachgewiesen ist. Der 
Vorsitz des Prüfungsausschusses entscheidet auf Grundlage der eingereichten Unterlagen 
über die Zulassung zur praktischen Prüfung beziehungsweise über eine terminliche 
Verschiebung. 

§ 17 
Nachteilsausgleich 

(1) Macht eine AP i. V. glaubhaft, dass sie wegen einer chronischen Krankheit, Behinderung 
oder einer sonstigen Einschränkung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Prüfungsordnung 
genannten Prüfungsfristen abzulegen, kann die AP i. V. einen Nachteilsausgleich 
beantragen. Die AP i. V. muss bei Antragstellung beziehungsweise unverzüglich nach 
Bekanntwerden des Nachteils qualifiziert darlegen, welche kompensierenden 
Maßnahmen zum Nachteilsausgleich im Rahmen des Prüfungsverfahrens erforderlich, 
geeignet und möglich sind. Der Prüfungsausschuss muss die Bearbeitungszeit für die 
Prüfungsleistungen bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen verlängern oder 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. 

(2) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit, Behinderung oder sonstigen 
Einschränkung kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden, die auch einen 
Hinweis auf eine angemessene Verlängerungsfrist enthalten sollten. Hierzu zählen 
insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Schwerbehindertenausweise. 

(3) Der Antrag ist mit dem Nachweis über den Unfallversicherungsträger nach dessen 
qualifizierter Vorprüfung an die Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses zu senden. 
Der Vorsitz des Prüfungsausschusses entscheidet über den Antrag. 
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IV. Ergebnis der Prüfung, Befähigungsnachweis, 
Wiederholung der Prüfung 

§ 18 
Prüfungsergebnis 

(1) Das Prüfungsergebnis setzt sich aus einer Gesamtbewertung und den Noten der 
einzelnen Prüfungsteile (§ 9) zusammen. Die Prüfung ist bestanden, wenn der 
Prüfungsausschuss das Prüfungsergebnis in allen Prüfungsteilen mindestens mit 
ausreichend bewertet. 

(2) Die Prüfungsleistungen sind mit einer der folgenden Noten zu bewerten: 

• sehr gut (Note 1) Eine den Anforderungen in besonderem Maße 
entsprechende Leistung  

• gut (Note 2) Eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 

• befriedigend (Note 3) Eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende 
Leistung 

• ausreichend (Note 4) Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen 
noch den Anforderungen entspricht 

• mangelhaft (Note 5) Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht. 

Die Bewertung der Prüfungsteile wird auf eine Dezimalstelle gerundet. 

(3) Die Gesamtbewertung setzt sich aus den Noten der einzelnen Prüfungsteile zusammen 
und wird wie folgt gewichtet: 

• Schriftlicher Prüfungsteil (§ 10):  30 % 

• Praktischer Prüfungsteil (§ 11): 30 % 

• Mündlicher Prüfungsteil (§ 12): 40 % 

Die Gesamtbewertung wird auf eine Dezimalstelle gerundet. 

(4) Wird einem Antrag auf Beschränkung auf einen Teil der Prüfungsleistung durch den 
Prüfungsausschuss nach § 9 Abs. 2 stattgegeben, bleibt die Gewichtung der 
Prüfungsteile untereinander gleich. 

(5) Der Vorsitz des Prüfungsausschusses teilt der AP i. V. im Anschluss an die mündliche 
Prüfung das Prüfungsergebnis und eine Reflexion darüber mit. Der 
Unfallversicherungsträger der AP i. V. wird hierüber informiert. 

(6) Wird der schriftliche Teil der Prüfung oder die gesamte Prüfung als nicht bestanden 
bewertet, teilt der Vorsitz des Prüfungsausschusses die Entscheidung der AP i. V. 
schriftlich mit. Dabei sind die Gründe für das Nichtbestehen der Prüfung anzugeben. 

Öffentliche Bekanntmachung
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DGUV Vorschrift 25

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt

hat in ihrer  am: 5.1 .2020

folgende Unfallverhütungsvorschrift beschlossen:

Überfallprävention
DGUV Vorschrift 25

Unfallverhütungsvorschrift 
„Überfallprävention“
Hiermit wird die von der Vertre ter versammlung der Unfallkasse 
Sach sen-An halt am 15. Dezember 2020 beschlossene und 
gemäß § 15 Abs. 4 SGB VII vom Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Integration des Landes Sachsen-Anhalt am 13.01.2021 ge -
nehmigte Unfallverhütungs vor schrift „Überfallprävention“ (DGUV 
Vorschrift 25) öffentlich bekannt gemacht. Diese tritt zum 1. April 
2021 für den Zuständigkeitsbereich der Unfallkasse Sach sen-
Anhalt in Kraft. Gleich zeitig wird die bisherige Unfallver hütungs -
vor schrift „Kas sen“ (DGUV Vorschrift 26, bisher GUV-V C9) vom 
November 1987 in der Fassung vom Januar 1997 außer Kraft 
gesetzt.
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II Grundpflichten

§ 3 Allgemeine Grundsätze

(1) Der Unternehmer hat zum Schutz der Versicherten den Umgang mit
Bargeld oder sonstigen Zahlungsmitteln oder Zugriff auf Wertsachen so
zu gestalten, dass der Anreiz zu Überfällen nachhaltig verringert wird.

(2) Kommt es dennoch zu einem Überfall, hat der Schutz von Leben und
Gesundheit Vorrang vor dem Schutz von Werten.

§ 4 Beurteilung der Arbeitsbedingungen zur Prävention
von Überfällen

Haben Versicherte Umgang mit Bargeld oder sonstigen Zahlungsmitteln 
oder Zugriff auf Wertsachen, hat der Unternehmer in seiner Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen insbesondere die Gefährdung durch einen Überfall zu 
berücksichtigen.

§ 5 Gestaltung der Betriebsstätte

(1) Der Unternehmer hat die Betriebsstätte so zu gestalten, dass der  Anreiz
zu Überfällen nachhaltig verringert wird.

(2) Der Unternehmer hat die Arbeitsplätze, an denen Versicherte Bank-
noten annehmen oder ausgeben, so zu gestalten, dass Täter von Versi-
cherten frühzeitig wahrgenommen werden können.

(3) Der Unternehmer hat die Betriebsstätte so zu gestalten, dass die Ein-
sichtnahme auf Banknotenbestände durch Unberechtigte weitestge-
hend verhindert wird.

7

§ 6 Alarmierung

(1) Der Unternehmer hat den Versicherten, die Umgang mit Banknoten
haben, für ihre Tätigkeit geeignete Alarmierungsmöglichkeiten, mindes-
tens ein Telefon zur Verfügung zu stellen, über die sie eine hilfebringen-
de Stelle unmittelbar erreichen können.

(2) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die hilfebringende Stelle bei
einem Überfall unverzüglich angemessen reagieren und sachgerechte
Hilfemaßnahmen einleiten kann.

§ 7 Aufzeichnung von Überfällen

(1) Um den Anreiz zu Überfällen nachhaltig zu verringern, hat der Unter-
nehmer in öffentlich zugänglichen Bereichen von Betriebsstätten, in
denen Versicherte Banknoten ausgeben oder annehmen, durch den
Einsatz  erkennbarer Kameras sicherzustellen, dass Bildaufzeichnungen
von Überfällen erstellt werden.

Dazu hat er abzuwägen, ob die Bildaufzeichnung unter Berücksichti-
gung der hiermit in Zusammenhang stehenden berechtigten Interessen
aller  betroffenen Personen auch verhältnismäßig ist.

Wenn der Einsatz der Kameras und die damit verbundene Verarbeitung
der erhobenen personenbezogenen Daten nicht verhältnismäßig ist,
sind  andere technische oder organisatorische Maßnahmen zu treffen,
die geeignet sind, Täter von einem Überfall abzuhalten.

(2) Die aufgezeichneten Bilddaten müssen gegen unberechtigten Zugriff
gesichert sein. Nach einem Überfall ist ein berechtigter Zugriff auf die
aufgezeichneten Bilddaten zeitnah sicherzustellen.

Grundpflichten

8

I  Geltungsbereich und 
Begriffsbestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für
a. Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute,
b. Spielstätten,
c. Verkaufsstellen sowie
d. Kassen und Zahlstellen der öffentlichen Hand,
in denen Versicherte
• Umgang mit Bargeld,
• Umgang mit sonstigen Zahlungsmitteln oder
• Zugriff auf Wertsachen
haben.

(2) Soweit in den nachfolgenden Paragrafen nicht abweichend bestimmt,
richten sich diese sowohl an Unternehmer als auch an Versicherte.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift
a. sind Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute Unter-

nehmen, die Bankgeschäfte gewerbsmäßig betreiben. Dazu gehören
auch Unternehmen, welche Ein- und Auszahlungen von Geldbeträgen
als Transferdienstleistung ohne kontenmäßige Beziehung erbringen.

b. sind Spielstätten Spielbanken, Spielhallen, Wettbüros oder ähnliche 
Unternehmen, die ausschließlich oder überwiegend der gewerbs-
mäßigen Aufstellung von Geldspielgeräten sowie der Veranstaltung
 anderer Glücksspiele oder der Annahme von Wetten dienen.

c. sind Verkaufsstellen Einrichtungen des Groß- und Einzelhandels.
d. sind Kassen und Zahlstellen der öffentlichen Hand Einrichtungen des

Bundes, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände.

5

e. umfasst Umgang die Ausgabe, die Annahme, das Verwahren, das 
 Bearbeiten und das Transportieren von Bargeld oder sonstigen 
Zahlungsmitteln.

f. umfasst Bargeld Banknoten und Münzen.
g. sind sonstige Zahlungsmittel Werte, die wie Bargeld zur Zahlung 

 eingesetzt werden können.
h. sind Wertsachen Waren von hohem materiellen Wert oder solche, 

von denen erfahrungsgemäß ein Anreiz zu Überfällen ausgeht.
i. umfasst die Ausgabe von Banknoten auch das Vorzählen.
j. umfasst die Annahme von Banknoten auch das Nachzählen und 

Prüfen der übergebenen Banknoten.
k. sind Banknoten verwahrt, wenn sie in Wertbehältnissen, Wert-

schutzschränken oder Wertschutzräumen gesichert sind.
l. umfasst die Bearbeitung von Banknoten die Bestandsprüfung, das 

 Sortieren, das Verpacken und das Vorbereiten für den Transport.
m. ist der Transport von Banknoten ausschließlich der nicht gewerbs-

mäßige Transport in öffentlich zugänglichen Bereichen. Er ist 
 gewerbsmäßig, wenn der Unternehmer diesen gegenüber Dritten als 
Haupt- oder als eigenständige Leistung erbringt.

n. sind Banknoten griffbereit, wenn auf sie ohne zeitliche Verzögerung 
 zugegriffen werden kann.

o. umfasst die Versorgung von Automaten das Befüllen von Auto-
maten mit Banknoten und das Entnehmen von Banknoten aus 
Automaten.

p. sind öffentlich zugänglich solche Bereiche, die ohne besondere 
Hilfsmittel betretbar sind.

q. sind Sicherheitseinrichtungen alle Einrichtungen zur Alarmierung, 
zur Sicherung von Werten mit zugriffsverhindernden oder zeitver-
zögernden Funktionen sowie Einrichtungen zur Aufzeichnung von 
Überfällen.

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

6

Öffentliche Bekanntmachung
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III Umgang mit Bargeld

§ 10 Ausgabe von Banknoten

(1) Der Unternehmer hat die Ausgabe von Banknoten so zu gestalten, dass
diese ohne Mitwirkung von Versicherten über automatisierte Systeme
erfolgt.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Banknoten durch Versicherte aus-
gegeben werden, wenn diese bereitgehaltenen Banknotenbestände
durch geeignete technische oder bauliche Einrichtungen gesichert
sind. Zusätzlich hat der Unternehmer geeignete organisatorische
Schutzmaßnahmen vorzusehen.

§ 11 Annahme von Banknoten

(1) Von Versicherten angenommene Banknoten sind unverzüglich vor dem
Zugriff Unberechtigter zu sichern.

(2) Der Unternehmer hat zur Sicherung angenommener Banknoten geeig-
nete Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

§ 12 Verwahrung von Banknoten

(1) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass alle Banknotenbestände
verwahrt werden.

(2) Wertbehältnisse zur Verwahrung von Banknoten müssen einen aus-
reichenden Widerstand gegen Aufbruch bieten und gegen einfache
Wegnahme gesichert sein.

11

(3) Der Zugriff auf verwahrte Banknotenbestände muss für Berechtigte, die 
regelmäßig in der Betriebsstätte anwesend sind, zeitverzögert sein. Die 
Zeitverzögerungen dürfen nur von dazu Berechtigten verändert werden 
können.

(4) Abweichend von Absatz 1 dürfen Banknoten griffbereit gehalten wer-
den, wenn diese durch geeignete technische oder bauliche Einrichtun-
gen gesichert und geeignete organisatorische Maßnahmen getroffen 
sind.

§ 13 Versorgung von Automaten mit Banknoten

(1) Die Versorgung von Automaten mit Banknoten durch Berechtigte ist so 
zu gestalten, dass sie in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen er-
folgt. Der Einblick in diesen Versorgungsbereich ist weitestgehend zu 
verhindern.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 können Automaten mit Banknoten in 
öffentlich zugänglichen Bereichen durch Berechtigte versorgt werden, 
wenn der Unternehmer dafür geeignete technische oder organisatori-
sche Maßnahmen getroffen hat.

§ 14 Bearbeitung von Banknoten

(1) Banknoten dürfen nur von Berechtigten bearbeitet werden.

(2) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass Bereiche, in denen Bankno-
ten bearbeitet werden, nicht öffentlich zugänglich sind und über einen 
ausreichenden Widerstand gegen unberechtigtes Eindringen verfügen.

Umgang mit Bargeld

12

Bilddaten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es der zulässige 
Zweck ihrer Verarbeitung erfordert. Die in anderen Rechtsvorschriften 
enthaltenen Bestimmungen zum Schutz von Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten bleiben unberührt.

(3) Die aufgezeichneten Bilddaten müssen Täter und die wesentlichen
Phasen des Überfalls deutlich wiedergeben.

(4) Auf den Einsatz von Einrichtungen zur Bildaufzeichnung kann abwei-
chend von Absatz 1 verzichtet werden, wenn der Unternehmer andere
technische oder organisatorische Maßnahmen trifft, die ebenso geeig-
net sind, Täter von einem Überfall abzuhalten.

§ 8 Betriebsanweisungen

(1) Der Unternehmer hat auf Grundlage der Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen in Betriebsanweisungen
a. den Umgang mit Banknoten,
b. den Umgang mit Mängeln und Störungen an Sicherheits-

einrichtungen sowie
c. das Verhalten der Versicherten bei Überfällen
schriftlich festzulegen und den Versicherten in geeigneter Weise zur
 Verfügung zu stellen.

(2) Versicherte haben die Betriebsanweisungen nach Absatz 1 zu befolgen
und Sicherheitseinrichtungen bestimmungsgemäß zu benutzen.

Grundpflichten

9

§ 9 Unterweisung

(1) Der Unternehmer hat die Versicherten, die Umgang mit Banknoten ha-
ben oder von einem Überfall betroffen sein können, auf Grundlage der
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und unter Berücksichtigung der
 Betriebsanweisungen nach §8 Absatz 1 vor Aufnahme der Tätigkeit und
mindestens halbjährlich sowie bei Bedarf zu unterweisen.

(2) Der Unternehmer hat die Unterweisung zu dokumentieren.

Grundpflichten

10
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V Sonstige Anforderungen

§ 19 Kennzeichnung

Der Unternehmer hat an Kundeneingängen sowie an Arbeitsplätzen in 
 öffentlich zugänglichen Bereichen, an denen Banknoten ausgegeben, 
 angenommen oder verwahrt werden, dauerhaft, deutlich erkennbar sowie 
leicht verständlich auf zugriffsverhindernde und zeitverzögernde Einrich-
tungen hinzuweisen.

§ 20 Betreuung von Überfallbetroffenen

(1) Der Unternehmer hat im Rahmen seiner Notfallplanung festzulegen,
welche Maßnahmen unmittelbar nach einem Überfall zu ergreifen sind.
Dazu gehört die angemessene Betreuung der Versicherten, die von
einem Überfall betroffen waren.

(2) Der Unternehmer hat einen Überfall unverzüglich dem zuständigen
Unfallversicherungsträger mitzuteilen.

§ 21 Instandhaltung und Prüfung von Sicherheitseinrichtungen

(1) Der Unternehmer hat die regelmäßige Wartung, Inspektion und
 Instandsetzung von Sicherheitseinrichtungen sicherzustellen und zu
dokumentieren.

(2) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass Sicherheitseinrichtungen
in regelmäßigen Zeitabständen auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft
 werden. Die Zeitabstände für die Prüfung sind so zu bemessen, dass
entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig
festgestellt werden.

15

(3) Der Unternehmer hat die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Bildauf-
zeichnungen sowie der Alarmierungsmöglichkeiten gemäß Absatz 2 zu
dokumentieren.

§ 22 Umgang mit Mängeln und Störungen

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Mängel oder Störungen an 
Sicherheitseinrichtungen unverzüglich beseitigt werden.

(2) Solange Mängel oder Störungen an Sicherheitseinrichtungen nicht be-
seitigt sind, kann der Betrieb nur dann aufrechterhalten werden, wenn 
diese durch geeignete Maßnahmen so kompensiert werden, dass es zu
keiner Erhöhung der Gefährdung kommt.

Sonstige Anforderungen

16

(3) Die Bearbeitung von Banknoten darf von öffentlich zugänglichen
 Bereichen aus nicht erkennbar sein.

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 können auch an anderen
Arbeitsplätzen Banknoten bearbeitet werden, wenn dies unregelmäßig
und kurzzeitig erfolgt.

§ 15 Transport von Banknoten

(1) Der Transport von Banknoten muss so gestaltet sein, dass er für Außen-
stehende im Ablauf, in der Abwicklung und hinsichtlich sonstiger Um-
stände nicht als solcher erkennbar ist.

(2) Kann der Transport von Banknoten nur so gestaltet werden, dass er für
Außenstehende erkennbar ist, hat der Unternehmer abweichend von
Absatz 1 dafür zu sorgen, dass
a. eine geeignete Transportsicherung eingesetzt wird oder
b. die Transportzeit oder der Transportweg unregelmäßig geändert

werden. Dabei ist der Transport durch eine zweite Person zu sichern.

(3) Setzt der Unternehmer für den Transport von Banknoten Versicherte
ein, müssen diese mindestens 18 Jahre alt, geeignet und für diese Auf-
gabe besonders unterwiesen sein.

§ 16 Umgang mit Münzen

Ergibt sich aus der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, dass vom Wert  
des Bestandes an Münzen ein Anreiz zum Überfall ausgeht, gelten beim 
Umgang mit diesen die Regelungen für den Umgang mit Banknoten 
entsprechend.

Umgang mit Bargeld

13

IV Besondere Bestimmungen für 
sonstige Zahlungsmittel und Wertsachen

§ 17 Sonstige Zahlungsmittel

Ergibt sich aus der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, dass vom Wert des 
Bestandes an sonstigen Zahlungsmitteln ein Anreiz zum Überfall ausgeht, 
gelten beim Umgang mit diesen die Regelungen für den Umgang mit Bank-
noten entsprechend.

§ 18 Wertsachen

Die Paragrafen 5 bis 9, 11, 12, 15 und 19 dieser DGUV Vorschrift gelten ent-
sprechend für Wertsachen.

14

Öffentliche Bekanntmachung
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VII Außerkraftsetzung und 
Übergangsbestimmungen

§ 24 Außerkraftsetzung von Unfallverhütungsvorschriften

Die Unfallverhütungsvorschrift Kassen (DGUV Vorschrift 26) vom  
November 1987 in der Fassung vom Januar 1997 wird außer Kraft gesetzt.

§ 25 Übergangsbestimmungen

Für die vom Geltungsbereich nach § 1 Absatz 1 Buchstaben c. und d. dieser 
Vorschrift erfassten Unternehmen, deren Betriebsstätten zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Vorschrift bereits errichtet waren oder mit deren Errich-
tung vor diesem Zeitpunkt bereits begonnen worden war, finden
1. § 5 Absatz 2 und 3,
2. § 12 Absatz 2 und 3,
3. § 14 Absatz 2 und
4. § 18, soweit darin die entsprechende Geltung der in Nummern 1 bis 4

genannten Paragrafen angeordnet ist,
erst ab dem 01. 20  Anwendung, wenn die darin verlangten An-
forderungen umfangreiche Änderungen der Betriebsstätte, ihrer Einrichtun-
gen, der Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe erforderlich machen. Soweit 
diese Betriebsstätten oder ihre Einrichtungen vor diesem Zeitpunkt wesent-
lich erweitert oder umgebaut oder die Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe 
wesentlich umgestaltet werden, hat der Unternehmer ab diesem Zeitpunkt 
die Anforderungen aus den Nummern 1 bis 4 zu erfüllen.

19

VIII Inkrafttreten

§ 26 Inkrafttreten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. April 2021 in Kraft.

20

VI Ordnungswidrigkeiten

§ 23 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des §209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB VII) handelt, wer als Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 in seiner Beurteilung der Arbeitsbedingungen insbe-
sondere die Gefährdung durch einen Überfall nicht berücksichtigt hat.

2. entgegen § 6 Abs. 1 kein Telefon zur Verfügung stellt.
3. entgegen § 8 Abs. 1 den Umgang mit Banknoten, den Umgang mit 

 Mängeln und Störungen an Sicherheitseinrichtungen oder das Verhalten 
der Versicherten bei Überfällen nicht in Betriebsanweisungen schriftlich 
festlegt und den Versicherten zur Verfügung stellt.

4. entgegen § 9 Abs. 1 Versicherte nicht oder nicht entsprechend den 
 Maßgaben des § 9 Abs. 1 unterweist.

5. entgegen § 15 Abs. 2
a. den Transport nicht mit geeigneten Transportsicherungen  durchführt 

oder
b. für den Transport nicht unregelmäßig Transportzeit oder Transport-

weg ändert und diesen nicht durch eine zweite Person sichern lässt.
6. entgegen § 15 Abs. 3 Versicherte einsetzt, die unter 18 Jahre alt, nicht 

geeignet oder für diese Aufgabe nicht besonders unterwiesen sind.
7. entgegen § 19 an Kundeneingängen sowie an Arbeitsplätzen in öffent-

lich zugäng lichen Bereichen nicht dauerhaft und deutlich erkennbar 
sowie leicht verständlich auf zugriffsverhindernde und zeitverzögernde 
Einrichtungen hinweist.

8. entgegen § 20 Abs. 1 keine Maßnahmen festlegt, die unmittelbar nach 
einem  Überfall zu ergreifen sind.

9. entgegen § 20 Abs. 2 den Überfall nicht unverzüglich dem zuständigen 
Unfallver sicherungsträger anzeigt.

10. entgegen § 21 Abs. 1 die regelmäßige Wartung, Inspektion und Instand-
setzung von Sicherheitseinrichtungen nicht sicherstellt oder nicht 
dokumentiert.

17

11. entgegen § 21 Abs. 2 Sicherheitseinrichtungen nicht in regelmäßigen
Zeitabständen auf ihre Funktionsfähigkeit prüft.

12. entgegen § 21 Abs. 3 die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Bildauf-
zeichnungen sowie der Alarmierungsmöglichkeiten nicht dokumentiert.

13. entgegen § 22 Abs. 1 nicht dafür sorgt, dass Mängel oder Störungen an
Sicherheitseinrichtungen unverzüglich beseitigt werden.

Ordnungswidrigkeiten

18
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Unfallverhütungsvorschrift 
„Bauarbeiten“

Hiermit wird die von der Vertreterversammlung der Unfallkasse Sachsen-An -
halt am 15. Dezember 2020 beschlossene und gemäß § 15 Abs. 4 SGB VII vom 
Minis terium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt 
am 13.01.2021 genehmigte Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (DGUV 
Vorschrift 38) öffentlich bekannt gemacht.
Diese trat zum 1. Januar 2021 für den Zuständigkeitsbereich der Unfallkasse 
Sachsen-Anhalt in Kraft. Gleichzeitig wurde die bisherige Unfallverhütungs -
vorschrift „Bauarbeiten“ (DGUV Vorschrift 39, bisher GUV-V C22) vom 
September 1976 in der Fassung vom Januar 1997 außer Kraft gesetzt.

Öffentliche Bekanntmachung

SF_1_2021.qxp_Druck  25.04.21  18:38  Seite 27



28

Öffentliche Bekanntmachung

Sicherheitsforum       1 . 2021

SF_1_2021.qxp_Druck  25.04.21  18:39  Seite 28



29Sicherheitsforum       1 . 2021

Öffentliche Bekanntmachung

SF_1_2021.qxp_Druck  25.04.21  18:39  Seite 29



30

Öffentliche Bekanntmachung

Sicherheitsforum       1 . 2021

SF_1_2021.qxp_Druck  25.04.21  18:39  Seite 30



2019 wurden erneut mehr Grund schul -
kinder betreut als im Vorjahr. Um den 
Bedarf zu decken, werden jedoch zu-
sätzliche Plätze in Ganztags schulen, 
Horten und weiteren Betreu ungs an -
geboten für Grundschulkinder benö-
tigt. Das zeigen die aktuellen Zah len, 
die das Bundesfamilien minis te rium für 
die Publikation „Kinder ta ges betreu -
ung Kompakt“ zusammengestellt hat.  
(www.bmfsfj.de, Suche: kompakt) 
 
 

Social Media ist teilweise riskanter All -
tag für Kinder und Jugendliche. In der 
Corona-Krise muss Unterricht oft digi-
tal stattfinden. Alle Heranwachsenden 
sollen von den Chancen der Digitali -
sie rung profitieren. Schutz, Befähi gung 
und Teilhabe sind ihr Recht. Eltern und 
Schule bekommen in der Broschüre 
„Online dabei – aber sicher!“ des 
Bundesfamilienministeriums Tipps von 
Experten, wie sie Heranwachsende im 
digitalen Raum schützen und Medien -
kompetenz vermitteln. Das Plakat ON-
LINE DABEI – SAFE präsentiert leicht 

verständlich Tipps für sicheres Ver hal -
ten online. 
(www.bmfsfj.de, Service; Publika tio -
nen, 16.12.2020) 
 

 
In Umfragen und Studien ist erkenn-
bar, dass die Nutzungsdauer beim 
Sur   fen, Gamen und Chatten bei Kin -
dern und Jugendlichen extrem ange-
stiegen ist. Damit ist nicht das digitale 
Lernen gemeint, sondern insbeson-
dere das „Zocken“ zum Zeitver treib 
und aus Langeweile. Die Dro gen be -
auftragte der Bundesregierung hat 
hier zu eine Broschüre „Schularbeits -
heft – Tobi Krell erklärt Medien -
sucht“ veröffentlicht. In der Broschüre 
befindet sich ein QR-Code, über den 
Zu gang zu einem gleichnamigen Film 
und den dazugehörigen digitalen Ar -
beitsmaterialien für Grundschüler be-
steht.  
(www.bundesgesundheitsministe-
rium.de, Service, Unsere Publika tio -
nen, Alle Themen, Suche: Medien -
sucht)  
 

In Form – Deutschlands Initiative für 
gesunde Ernährung und mehr Bewe -
gung hat ihre DGE-Qualitätsstandards 
aktualisiert, darunter den „DGE-Quali -
tätsstandard für die Verpflegung in 
Schulen“. Außerdem gibt es eine ak- 

 
 
 
 
 
 
 
 
tualisierte 
Checkliste für die Verpfle gung in Schu -
len als aktive PDF-Datei. Die Check -
liste hilft dabei, die aktuelle Verpfle -
gungssituation zu überprüfen und ggf. 
Potenziale zur Verbesserung aufzu-
decken. 
(www.schuleplusessen.de)  
 
 
Die Sachgebiete der verschiedenen 
Fachbereiche der DGUV geben unter 
der Rubrik: „Fachbereich AKTUELL“ 
seit einiger Zeit wichtige Informa io -
nen für Anwender heraus, die in der 
Publikationsdatenbank der DGUV ver-
öffentlicht werden, so auch der Fach -
bereich Bildungseinrichtungen. Neu 
erschienen sind: 
• FBBE-004 „Unfallprävention beim 

Trampolinspringen in Trampolin hal -
len“, 

• FBBE-005 „Kampfsportarten in der 
Schule“, 

• FBBE-006 „Empfehlung zur Nutzung 
von „Halbautomaten“ als Siche rungs-
geräte beim Sportklettern in der 
Schule“.  

(https://publikationen.dguv.de, Regel -
werk, Fachbereich Aktuell, Bildungs -
einrichtungen) 

 

Sportliche Aktivität hat gerade in der 
derzeitigen Situation eine übergeord-
nete Bedeutung für die körperliche 
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und seelische Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen. Die veröffentlichte 
Handreichung der KUVB „Bewegung, 
Spiel und Sport unter COVID-19 Be -
dingungen: Ein Leitfaden für Schul -
 leitungen und Lehrkräfte“ möchte 
hier zu eine Hilfestellung für verantwort -
liche Personen im Schulbereich sein. 
Es finden sich Empfehlungen und 
Tipps, wie auch unter den Erfordernis -
sen und der generellen Vorgaben zum 
Infektionsschutz sowohl gesundheits-
förderliche Bewegungsangebote als 
auch Inhalte des Sportunterrichts mit 
der gebotenen Sorgfalt verantwortungs -
bewusst umgesetzt werden könn ten. 
Dies ist der bundesweit erste veröf-
fentlichte, konzeptionelle Vor schlag, 
der versucht, den Anforderungen des 
Infektionsschutzes aber vor allem 
auch der Bedeutung sportlicher Ak -
ivität in der Schule gerecht zu werden. 
Er versteht sich damit auch als Dis -
kus sionsvorschlag für den weiteren 
Umgang mit der Frage, wie Sport und 
Bewegungsangebote im schulischen 
Kontext umgesetzt werden können.  
(www.kuvb.de, Webcode: 834)  

Im Internetportal „Lernen und Ge -
sundheit“ der DGUV stehen zur Un -
terstützung von Lehrern sehr gute 
Materialien zum Download zur Ver -
fügung, darunter Hintergrundinfor ma -
tionen für die Lehrkraft, Lehrmateria -
lien und Fachmedien. Auf dem Portal 
werden folgende neue Medien ange-
boten: 
• Primarstufe, Natur, Umwelt, Technik,

Meine Sinne: Schau genau
(Webcode: lug1066825)

• Primarstufe, Natur, Umwelt, Technik,
Bakterien auf der Spur (Webcode:
lug1003331)

• Sekundarstufe I, Stresskompetenz/
Arbeitsorganisation, Leistung auf
den Punkt gebracht (Webcode:
lug938425)

• Sekundarstufe II, Sozialkunde/Powi,
Alltagsrassismus (Webcode:
lug1003302)

• Berufsbildende Schulen, Psychische

Belastungen, Sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz  
(Webcode: lug1003301) 

• Berufsbildende Schulen, Arbeits schutz,
Arbeitsunfall: Was nun?
(Webcode: lug929583)

• Berufsbildende Schulen, Arbeits si -
cherheit, Absturzsicherungen
(Webcode: lug1046704)

• Berufsbildende Schulen, Arbeitssi -
cherheit, Elektrische Handmaschinen
(Webcode: lug958011)

(www.dguv-lug.de) 

In der Broschüre „Ausbildung oder 
Studium?“ gibt das Bundesbildungs -
ministerium Informationen und Tipps 
für Schulabgänger. Duale Berufsaus -
bildung, schulische Ausbildung, Stu -
dium oder eine Übergangszeit zwi-
schen Schule und Ausbildung oder 
Studium – welche Möglichkeiten es 
nach dem Schulabschluss gibt und 
was dabei zu beachten ist, wird erläu-
tert. Ein hilfreicher Wegweiser mit 
praktischen Tipps und weiterführen-
den Informationen für alle, die gut vor-
bereitet in die Zeit nach der Schule 
starten möchten. 
(www.bmbf.de, Service, Publikationen, 
11/2020) 

Die Fachkräfte in der Frühen Bildung 
und Pflegefachkräfte sind doppelt sy-
stemrelevant: Sie leisten nicht nur 
hochqualifizierte Arbeit, sondern si-
chern auch die Vereinbarkeit von Fa -
milie und Beruf für Millionen Mütter, 
Väter und Angehörige in Deutschland. 
Die Broschüre „Systemrelevant“ des 

Bundesfamilienministeriums liefert ak-
tuelle Zahlen, Fakten und Zitate zu Be -
rufen in der Frühen Bildung und in der 
Pflege, gibt die Sicht von Fach kräften 
auf ihre Berufe wieder und beleuchtet 
die Attraktivität der Berufsfelder für 
Jugendliche.  
(www.bmfsfj.de, Service, Publika tio -
nen, Suche: Titel) 

Durch das Berufsbild „Pflegefach frau /
Pflegefachmann“ werden die Berufe 
der Altenpflege, der Gesundheits- und 
Krankenpflege und der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege seit dem 
1.1.2020 in einer generalistischen Aus -
bildung zusammengeführt. Die Aus zu -
bildenden werden dazu befähigt, Men -
schen aller Altersstufen zu pflegen. 
Der Flyer „Pflegeausbildung aktuell“ 
des Bundesfamilienministeriums ist 
eine Kurzinformation für Ausbildungs -
interessierte.  
(www.bmfsfj.de, Service, Publika tio -
nen, 01.03.2021)  

Rainer Kutzinski
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Anfang März 2020 rollte das Team 
des landesweiten Schulprojektes 

voll Tatendrang auf das Gelände der 
Berufsbildenden Schulen „Otto Schlein“ 
in Magdeburg zu. Angehende Thera -
peut*innen, Pfleger- und Erzieher*in-
nen wollten sich mittels der Projekt -
stun den auf ihre Teilnehme als nicht-
behinderte Partner*innen an den 31. 
Landessportspielen des BSSA – ge-
meinsam aktiv vorbereiten. Die seit 
2011 bestehende Initiative, die der Be -
hinderten- und Rehabilitations-Sport -
verband Sachsen-Anhalt e. V. (BSSA) 
und das BG Klinikum Berg manns trost 
Halle seit 2018 unter der Schirmherr -
schaft von Sachsen-Anhalts Bildungs -
minister Marco Tullner und mit Förde -
rung der Unfallkasse Sach sen-Anhalt 
gemeinsam umsetzen, war kurz vorher 
Bestandteil der Social Me dia-Kam pa -
g ne kommmitmensch der Unfallkas -
sen und Berufsgenossen schaften. 
 
Mit dem Lockdown standen alle Räder 
still. Projektkoordinator Volker Möws 
musste Terminabsagen registrieren. Im 
August dann das Aufatmen und inter-
essante Veranstaltungen mit Abstand 
und unter Einhaltung der notwendigen 
Hygienemaßnahmen bis zum nächsten 
Lockdown im November. 
 
Knapp 400 Jugendliche erlebten das 
Rolli-Projekt im Jahr 2020. Erstmals 
war auch Rollstuhlrugby-National spie -
ler Jens Sauerbier dabei: „Wesentlich 
erscheint mir, dass die Schüler*innen 

den Rollstuhl nicht als Stigma für Be -
hinderung gesehen haben, sondern als 
Mobilitätshilfe“. Neunt- und Zehnt- 
kläss lern waren zwar etwas zaghafter 
beim Fragenstellen, doch wiederum 
bereit, mit differenzierten Informatio -
nen umzugehen. „Manche der jungen 
Leute glänzten mit Übermut bei ihren 
Fahrversuchen, doch die Fragen wa-
ren schon interessant“, berichtet er. 
„Sie wollten, wissen, wie ich Freunde 
in oberen Stockwerken besuche, 
wenn kein Fahrstuhl da ist – ich lasse 
mich nach oben tragen.“ Irgendwer 
traute sich die Frage nach dem Liebes -
leben zu stellen und mitfühlend erkun-
digte man sich, ob den ganzen Tag 
über sitzen zu müssen nicht anstren-
gend sei. „Ich freue mich, dass ich 
den Heranwachsenden das Thema 
Barrierefreiheit ein ganzes Stück nä-
herbringen konnte, da sind die jungen 
Leute schon ins Nachdenken gekom-
men“, erzählt Jens rückblickend. 
 
Annette Lippstreu 
panadamedien Halle 
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Mit Neugier und Abstand 
Schulprojekt „Bewegung verbindet – Rollstuhlsport macht Schule“

Im Schulprojekt  
„Bewegung verbindet – 
Rollstuhlsport macht Schule“  
 
geht es um die aktive Auseinander -
setzung mit dem Thema Behin de -
rung. Schüler*innen werden durch 
Selbster fahrung für das Lebens um -
feld von Men schen mit Behinde -
rungen sensibilisiert. Durch den Er -
fahrungsaustausch mit „echten“ 
Roll stuhlfahrern als Pro jektbegleiter 
können sie so Hemm schwellen und 
Berührungsängste gegenüber Men -
schen mit Behinde rungen abbauen. 
Darüber hinaus erleben sie den Sport 
als Maßnahme zur Integration von 
Menschen mit und ohne Behin de -
rung. 
Aufgrund der Corona-Pandemie fan -
den im Jahr 2020 nur 10 Projekt ta ge 
statt. Die Schüler*innen konnten 
durch Fortbewegung in einem Roll -
stuhl die All tags situationen von Roll   -
stuhlfahrern nachempfinden sowie 
den Rollstuhl als Sportgerät aktiv 
nutzen. Zur An leitung, für beglei-
tende Gespräche und Dis kussions -
runden standen ihnen „echte“ Roll -
stuhlfahrer zur Seite. 
 
Die Unfallkasse Sachsen-Anhalt un-
terstützt das Projekt seit 2014. 
Projekt partner sind das BG Klinikum 
Bergmannstrost in Halle und der 
Be  hinderten- und Rehabilitations-
Sport verband Sachsen-Anhalt e. V. 
(BSSA).  
(www.rollstuhlsportmachtschule-
sachsen-anhalt.de)
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Die Zahl der Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus ist weiterhin hoch. Es gilt, 
Kontakte zu beschränken und AHA+L+A 
einzuhalten: Abstand halten, Hygiene 
beachten, im Alltag Mas ke tragen, re-
gelmäßig lüften, die Coro na-Warn-App 
nutzen sowie Impf mög lichkeiten wahr-
zunehmen! Die BZgA gibt einen guten 
Überblick zu den notwendigen Maß -
nahmen sowie zur Corona-Schutz -
impfung. 
(www.infektionsschutz.de/coronavi-
rus/alltag-in-zeiten-von-corona.html)  
(www.infektionsschutz.de/coronavi-
rus/schutzimpfung.html)  

Der vom BMAS veröffentlichte „SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandard“ wur -
de aktualisiert und am 22.02.2021 im 
GMBl bekannt gemacht.  
(www.baua.de, Themen, Arbeitsgestal -
tung im Betrieb, Umgang mit dem 
Coronavirus) 

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 
konkretisiert für den Zeitraum der epi-
demischen Lage von nationaler Trag -
weite gemäß § 5 Infektionsschutz ge -
setz die Anforderungen an den Ar -
beits schutz. Die am 22.02.2021 im 
GMBL veröffentlichte Aktualisierung 
der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel 
trägt insbesondere der erweiterten 
Schutzformel „AHA+L“ Rechnung, so 
dass der Abschnitt „Lüftung“ der Re -
gel überarbeitet und darüber hinaus 
klarstellende sowie redaktionelle Än -
derungen vorgenommen wurden.  
(www.baua.de, Angebote, Rechtstexte 
und Technische Regeln)  

Die jeweils aktuellen Vorgaben für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz um-
zusetzen, ist gerade für Kommunen, 
die die verschiedensten Branchen 
gleichermaßen abzudecken haben, 
keine leichte Aufgabe. Wie Kommunen 
diese Vorgaben umsetzen können, 
zeigt beispielhaft die Praxishilfe 
„Umsetzung der SARS-CoV-2- Ar -
beitsschutzverordnung in Kommu -
nen“ der UKH.  
(www.ukh.de, News-Archiv)  

Im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) 
erfolgten Bekanntmachungen zu 
Biologischen Arbeitsstoffen. Es han-
delt sich um: 
• neue TRBA 255 „Arbeitsschutz beim

Auftreten von nicht impfpräventa-
blen respiratorischen Viren mit pan-
demischem Potenzial im Gesund -
heits dienst“,

• die geänderte TRBA 466 „Einstufung
von Prokaryonten (Bacteria und Ar -
chaea) in Risikogruppen“.

(www.baua.de, Angebote, Rechtstexte 
und Technische Regeln, Technischer 
Arbeitsschutz, TRBA) 

Eine Empfehlung des ABAS zu „Ar -
beits schutzmaßnahmen bei der 
Durchführung von Impfungen gegen 
SARS-CoV-2 in Impfzentren“ wurde 
bekannt gemacht. 
(www.baua.de, Aufgaben, Geschäfts -
führung von Ausschüssen, ABAS, 
Titel)  

Im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) 
erfolgten Bekanntmachungen zu Ar -
beitsmedizinischen Regeln (AMR). 
Es handelt sich um: 
• die neue AMR 13.1 „Tätigkeiten mit

extremer Hitzebelastung, die zu ei-
ner besonderen Gefährdung führen
können”.

(www.baua.de, Angebote, Rechtstexte 
und Technische Regeln, Technischer 
Arbeitsschutz, AMR) 

Im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) 
erfolgten Bekanntmachungen zu Ge -
fahrstoffen. Es handelt sich um: 
• die geänderte TRGS 410 „Expo si- 

tions verzeichnis bei Gefährdung ge-
genüber krebserzeugenden oder
keimzellmutagenen Gefahrstoffen
der Kategorien 1A oder 1B“,

• die neue TRGS 510 „Lagerung von
Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behältern”

• die geänderte und ergänzte TRGS
903 „Biologische Grenzwerte (BGW),

• die geänderte und ergänzte TRGS
910 „Risikobezogenes Maßnah men -
konzept für Tätigkeiten mit krebser-
zeugenden Gefahrstoffen“,

• die Aufhebung des Beschluss 609
„Arbeitsschutz bei Auftreten einer
nicht ausreichend impfpräventablen
humanen Influenza”.

(www.baua.de, Angebote, Rechtstexte 
und Technische Regeln, Technischer 
Arbeitsschutz, TRGS). 

Das Institut für Arbeitsschutz der 
Deut schen Gesetzlichen Unfallver si -
cherung (IFA) hat in der „Grenzwerte - 
liste 2020“ die wichtigsten Grenz wer -
te zu chemischen, biologischen und 
physikalischen Einwirkungen zusam-
mengestellt, die für die Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz von 
Bedeutung sind. Die Grenzwerteliste 
enthalt die Gefahrstoffgrenzwerte – 
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und Bio -
logischer Grenzwert (BGW) – aus der 
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Technischen Regel für Gefahr stof fe 
(TRGS) 900 und 903 sowie die Ein -
stufungen der TRGS 905 in einer Ta -
bel le zusammengefasst sowie Grenz -
werte und Beurteilungswerte für In -
nenräume, Lärm, Vibration, thermische 
Belastungen, Strahlung, Elektri zität, 
biomechanische Belastungen und 
Hinweise zu biologischen Einwir -
kungen.  
(https://publikationen.dguv.de, Web -
code: p021636)  
 
 
Die BAuA bietet ein neues Handbuch 
zur Gefährdungsbeurteilung an. Das 
neue Handbuch umfasst drei Teile: Teil 
1 enthält allgemeine Informationen 
und Empfehlungen zur Vorgehens wei -
se bei der Gefährdungsbeurteilung. 
Teil 2 enthält gefährdungsbezogenes 
Wissen, insbesondere zur Relevanz 
der jeweiligen Gefährdung und deren 
Wirkungen, Ermittlungs- und Beurtei -
lungsgrundlagen, Arbeitsschutzmaß -
nahmen sowie weitere Erkenntnisse, 
die insbesondere auf Ergebnissen aus 
aktuellen Forschungsaktivitäten der 
BAuA basieren. So wurde zum Bei -
spiel der Faktor „Psychische Gefähr -
dungen“ neugestaltet. Teil 3 stellt eine 
umfängliche Datenbank mit qualitäts-
gesicherten Handlungshilfen zur Durch -
f ührung von Gefährdungs beurtei -
 lungen bereit.  
 
 
Die Gefährdungsbeurteilung gehört zu 
den zentralen Elementen des betriebli-
chen Arbeitsschutzes. Jeder Arbeitge -
ber, ob Kleinunternehmer oder Groß -
betrieb, ist nach dem Arbeitsschutz -
gesetz dazu verpflichtet, für jeden 
Ar beitsplatz eine Gefährdungsbeur -

teilung durchzuführen. Das Handbuch 
unterstützt Fachleute im Arbeitsschutz, 
die eine Gefährdungsbeurteilung pla-
nen und durchführen. Es bietet grund-
legendes Wissen und weiterführende 
Quellen sowie praktische Hilfen. Das 
Handbuch basiert auf dem aktuellen 
Stand der gesicherten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und wird regelmä-
ßig aktualisiert.  
(www.gefaehrdungsbeurteilung.de) 
 

 

Der Bericht „Sicherheit und Ge sund -
heit bei der Arbeit – Berichtsjahr 
2019“ (SUGA 2019) wurde veröffent-
licht.  
(www.baua.de, Angebote, Publika tio -
nen, baua: Bericht)  
 
 
Ende 2020 hat das BMAS das „Gesetz 
zur Verbesserung des Vollzugs im 
Arbeitsschutz“ (Arbeitsschutz kon -
troll gesetz) veröffentlicht. Es soll ge-
ordnete und sichere Arbeitsbe ding -
ungen in der Fleischindustrie herstel-
len. Darüber hinaus legt es bundes weit 
einheitliche Regeln zur Kontrolle der 
Betriebe und zur Unterbringung der 
Beschäftigten auch in anderen Bran -
chen fest.  
(www.bmas.de, Service, Gesetze, 
Arbeitsschutzkontrollgesetz)  
 

 
Der Schutz vor Radon und seinen Risi -
ken für die Gesundheit ist im Strah -
lenschutzgesetz und in der Strah len -
schutzverordnung geregelt. Die Bun -
des länder waren verpflichtet, bis Ende 
2020 Gebiete als Radon-Vorsorgege -
biete auszuweisen, wenn dort in vielen 
Gebäuden eine hohe Konzentration 
von Radon zu erwarten ist. In Sach -
sen-Anhalt sind die Landkreise Harz 
und Mansfeld-Südharz betroffen. Was 
Arbeitgeber zum Schutz vor Radon 
am Arbeitsplatz tun müssen, be-
schreibt das Bundesamt für Strahlen -
schutz auf vielen Seiten und in ver-
schiedenen Veröffentlichungen. Wer 
für Arbeitsplätze in Innenräumen ver-
antwortlich ist, hat bspw. innerhalb 
von 18 Monaten nach Festlegung des 
Radonvorsorgegebietes Messungen 
im Keller und Erdgeschoss über ein 
Jahr vorzunehmen, aufzuzeichnen und 
der zuständigen Behörde vorzulegen.  
(www.bfs.de, häufig gesucht, Radon)  
 
Rainer Kutzinski
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Das Branchenportal für Sicherheit 
und Gesundheit in Krankenhäusern 
präsentiert sich mit neuer Struktur und 
responsivem Design. Die Arbeitsberei -
che einer Klinik können virtuell erkun-
det oder eine eigene Themen samm -
lung als PDF zusammengestellt wer-
den. 
(https://sicheres-krankenhaus.de) 

Das IFA der DGUV berichtet im IFA 
Re port 4/2020 „Exposition von Be -
schäftigten gegenüber solarer UV-
Strahlung“ über die Ergebnisse des 
Projekts mit GENESIS-UV, mit dem 
Messdaten zur Unterstützung der 
Bearbeitung der BK 5103 gewonnen 
werden sollten.  
(https://publikationen.dguv.de, Suche: 
21637) 

Insbesondere in Zeiten von Corona ist 
das Lüften in den Fokus gerückt. Aber 
wie lüftet man richtig am Arbeitsplatz? 
Ein neues Erklärvideo der DGUV be-
antwortet Fragen und zeigt, wie es ge-
hen kann.  
(www.dguv.de, Webcode: d1183312)  

Die BG RCI hat ein Merkblatt A 040 
„Sichere Lüftung in Zeiten der Co -
rona-Pandemie  – Stoßlüftung, Tech -
nische Lüftung, Luftreinigung“ heraus-
gegeben, das umfangreiche Infor ma -
tionen zur Thematik enthält. 
(http://downloadcenter.bgrci.de, 
Suche: A 040) 

In der Corona-Pandemie wollen sich 
immer mehr Menschen mit geprüften 
und zertifizierten Atemschutzmasken, 
sogenannten FFP2-Masken, schützen. 
Gleichzeitig berichten die Medien re-
gelmäßig über gefälschte und mangel-
hafte Exemplare solcher Masken. 
Woran sich zertifizierter und damit si-

cherer Atemschutz  grundsätzlich er-
kennen lässt, veranschaulicht ein 
Übersichtsplakat des IFA „Check x 5  – 
Maske ohne Makel?“. Ergänzende 
Hinweise zu zertifizierten Masken und 
ihren Erkennungsmerkmalen gibt au-
ßerdem eine Liste häufiger Fragen und 
Antworten, die im Plakat verlinkt ist.  
(https://publikationen.dguv.de, 
Webcode: p021644) 

Die Arbeit im Homeoffice gewinnt – 
nicht zuletzt durch die Pandemie – im-
mer mehr an Bedeutung. Dies stellt 
Arbeitgebende und Beschäftigte vor 
die Herausforderung, die zeitweilige 
Arbeit im privaten Umfeld entspre-
chend Arbeitsschutzgesetz und Ar -
beitszeitgesetz zu gestalten. Die 
Checkliste gibt Beschäftigten konkrete 
Gestaltungsempfehlungen und kann 
von Arbeitgebenden zur Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen genutzt wer-
den. Die Checkliste ist als Kurz- und 
Langform verfügbar. Während die 
Kurzform die Empfehlungen auf einen 
Blick präsentiert, beinhaltet die Lang -
form Erläuterungen und weiterfüh-
rende Links.  
(https://publikationen.dguv.de, 
Webcode: p021662 und p021663) 
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Alle hier aufgeführten Medien kön nen weder bei der UnfallkasseSachsen-Anhalt noch bei den je-weiligen Urhebern als Druck schriftbestellt werden! Es besteht i. d. R.nur die Möglichkeit des Down -loads unter dem jeweils angege-benen Fundort.
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Von INQA gibt es ein neues Angebot, 
„Das INQA Homeoffice ABC: Fach -
wissen für Führungskräfte und Be -
schäftigte“. In einem Jahr Corona-
Krise wurde hier viel Expertenwissen 
zum Arbeiten im Homeoffice ange-
sammelt – u.a. Interviews, Podcasts, 
Wissensbeiträge und Best-Practice-
Beispiele. Die wichtigsten Begriffe zu 
mobiler Arbeit werden erläutert und zu 
relevanten Beiträgen verlinkt.  
(www.inqa.de, Magazin, News)  
 

Mit „Gesund im Betrieb“ ist eine neue 
Ausgabe des Gesundheitsmagazins 
„Fit für Job und Leben“ der BG RCI er-
schienen. „Homeoffice“ ist dabei ein 
Thema  – dazu der Arbeitsrechtler Prof. 
Dr. Felix Hartmann von der Freien Uni -
versität Berlin im Interview im Film 
„Homeoffice  – juristische Fragen“. 
Weitere Themen sind die Rechts grund -
lagen bei der Arbeit im Homeoffice.  
(https://gesundheitsmagazin-bgrci.de, 
Aktuelle Ausgabe) 
 
 
 

 
Die VBG hat in 
ihrer Reihe 
Fach wissen 
ein Fach infor -
mationsblatt 
„Arbeit im 
Home  office 
gesund ge-
stalten“ ver-
öffentlicht. 
(www.vbg.de, 

Medien-Center, Suche: Fact sheet 
Homeoffice)  
 
 

Wie sollte mein Arbeitsplatz im Home -
office optimaler Weise gestaltet sein, 
um sowohl sicher als auch gesund ar-
beiten zu können? In welcher Form 
kann ich meinen Arbeitstag am besten 
strukturieren und dabei Berufliches 
von Privatem trennen? Wie halte ich 
den Kontakt zu Kollegen aufrecht, um 
nicht in die soziale Isolation zu gera-
ten? Und was sollte bei der Durch füh -
rung von virtuellen Meetings beachtet 
werden? Diese und weitere Aspekte 
werden im neuen Sicherheitskurz ge -
spräch „Homeoffice“ (SKG 041) der 
BG RCI thematisiert, das sich im Rah -
men von Unterweisungen einsetzen 
lässt. Hier findet sich auch das Sicher -
heitskurzgespräch „Corona Pandemie 
– Allgemeine Schutzmaßnahmen“ 
(SKG 040).  
(http://downloadcenter.bgrci.de, Su -
che SKG 041) 
 
 
Die BG RCI hat ein Merkblatt A 025-2 
„Führen in der Krise  – Psychologie 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz“ 
herausgegeben.  
(http://downloadcenter.bgrci.de, Su -
che: A 025-2) 
 
 

Ein Präsenzseminar auf ein Onlinefor -
mat umstellen? In Zeiten von Corona 
ist das eine Herausforderung, vor der 

viele Trainerinnen und Trainer stehen. 
Wie kann man dabei vorgehen? Die 
kompakten Broschüren „Vom Prä -
senzseminar zum Onlineseminar“ 
und „Methodeneinsatz in Präsenz -
seminaren in Zeiten von Corona“ 
des IAG der DGUV stellen grundle-
gende Szenarien, Methoden und Tech -
nik für Onlineseminare vor. Sie enthal-
ten zahlreiche Tipps und eine Check -
liste für die praktische Umsetzung.  
(https://publikationen.dguv.de, 
Webcode: p021656 bzw. p021657)  
 
 

Die BG RCI hat in ihrer Schriftenreihe 
kurz & bündig neue Veröffent lichun -
gen zu Gefahrstoffen und zum Ex -
plosionsschutz herausgegeben. 
Darunter KB 006 – „Gefahrstoffkenn -
zeichnung nach GHS – Grundzüge“, 
KB 023 – „Tätigkeiten mit Gefahr -
stoffen  – Einführung, Grundpflichten, 
Gefährdungsbeurteilung“, KB 024-1 – 
„Krebserzeugende, keimzellmutagene 
und reproduktionstoxische Stoffe – 
Grundlagen“, KB 028-1 – „Brand- und 
Explosionsgefahren – Schutzmaßnah -
men für sichere Tätigkeiten mit brenn-
baren Stoffen“ und KB 028-2 – „Recht -
licher Wegweiser im Explosions schutz“.  
(http://downloadcenter.bgrci.de, 
Down loads von A-Z, Reihe kurz & 
bündig) 
 
 

Die Sachgebiete der verschiedenen 
Fachbereiche der DGUV geben unter 
der Rubrik: „Fachbereich AKTUELL“ 
seit einiger Zeit wichtige Informationen 
für Anwender heraus, die in der Pu bli -
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kationsdatenbank der DGUV ver öffent -
 licht werden  
Beispiele aus 2021 sind: 
•  FBFHB-030 „Zusätzliche Infor ma tio -

nen zur Ausbildung von Brand schutz -
helfern“ (21660), 

• FBRCI-102 „Maßnahmen zum si-
cheren Transport durch Trockeneis 
gekühlter Impfstoffe“ (21659), 

• FBFHB-016 „Hinweise für Einsatz -
kräfte zum Umgang mit bzw. zum 
Schutz vor dem Coronavirus SARS-
CoV-2 sowie pandemiebedingten 
Einschränkungen“ (21430), 

• FBFHB-031 „Erläuterungen zur 
Klassifizierung und zur Auswahl von 
Atemschutzgeräten für den Feuer- 
wehrdienst“ (21678), 

• FBEH 100 bis 102 – drei aktualisier te 
Handlungshilfen bzgl. Corona-Pan- 
de mie für Erste Hilfe im Betrieb, 
Erst helfende und ermächtigte Aus- 
bildungsstellen (21477 bis 21479), 
FBPSA-010 „PSA gegen Absturz in 
Arbeitsbühnen von fahrbaren Hubar -
beitsbühnen“ (21682), 

• FBGIB-001„Erkrankungsrisiken 
durch arbeitsbedingte psychische 
Belastung“ (12805) 

• FBGIB-005 „Psychische Belastung 
und Beanspruchung von Beschäf -
tigten während der Coronavirus-
Pandemie“ (21545), 

• FBVW-402 „Arbeiten im Homeoffice 
- nicht nur in der Zeit der SARS-
CoV-2-Epidemie“ (aktual., 21569). 

(https://publikationen.dguv.de, Regel -
werk, Fachbereich Aktuell) 
 
 

Es gibt Neuigkeiten rund um die komm-
mitmensch-Kampagne. Den Kul tur -
Check, das komfortable Tool zur 
Analyse der Präventionskultur in der 
Organisation eines Unternehmens, 
gibt es jetzt auch als Web-Applikation. 
Außerdem wurde die Reihe der komm-
mitmensch-Dialogkarten um ein digi-
tales Arbeitsposter mit Dialogkarten 
zum Thema Pandemie ergänzt. 

Bislang standen bereits PDF’s zum 
Aus drucken von Dialogkarten für 
Schu len, Hochschulen, Betriebe sowie 
zu den Schwerpunktthemen Absturz, 
Verkehr und Gewalt zur Verfügung.  
(www.kommmitmensch.de, Toolbox, 
Kommmitmensch-Dialoge) 
 

Noch immer gibt es Barrieren, die die 
Teilhabe am Arbeitsleben für viele 
Men schen erschweren. Der Deutsche 
Rollstuhl-Sportverband e. V. (DRS) und 
die gesetzliche Unfallversicherung 
wer ben für Inklusion und rufen im 
Zuge der Corona-Pandemie zur Um -
sicht gegenüber Risikogruppen auf. 
Dazu wurden 4 Motive für eine inklu-
sive Gesellschaft veröffentlicht: „Weg 
frei für Barrierefreiheit!“, „Kleiner Schritt 
für dich. Große Barriere für mich.“, 
„Das Runde muss über das Eckige?“, 
„Spiel nicht mit dem Leben anderer.“. 
(https://publikationen.dguv.de, 
Webcode: p021686 bis p021689) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstsport fängt für Übungsleiter der 
Feuerwehr nicht erst in der Sporthalle 
an. Um sinnvolle Übungen zielgerich-
tet durchzuführen, bedarf es einer gu-
ten Planung im Vorfeld. Das neue und 
kostenlose Planungstool „Dienst -
sport stunde online“ der Hanseati -
schen Feuerwehr-Unfallkasse Nord 
bietet als praxisnahe Hilfe allen sport-
interessierten Feuerwehrangehörigen 
die Möglichkeit, abwechslungsreiche 
und sicherheits- sowie gesundheitsge-
rechte Trainingsstunden zu erstellen.  
(www.hfuknord.de/dss)  
 
 

Die 3D-Fahrzeughalle im Portal „Si -
chere Feuerwehr“ der Unfallkasse 
NRW steht neu zur Verfügung. Über 
das Icon „FH“ auf der Startseite ge-
langt man direkt in den neuen Bereich. 
Die bereits veröffentlichten Artikel kön-
nen dann über Hotspots oder die 
obere Menüleiste angeklickt werden.  
(www.unfallkasse-nrw.de, Sicherheit 
und Gesundheitsschutz, Portale, 
Sichere Feuerwehr)  
 
Rainer Kutzinski
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Danach erhielten die gewerblichen 
Berufsgenossenschaften und die 

Unfallkassen in diesen beiden Mona ten 
insgesamt 47.578 Verdachtsan zei gen 
auf eine beruflich bedingte Er krankung 
an COVID-19. Im selben Zeit raum wur-
den 26.432 Fälle entschie den, 24.684 
davon wurden anerkannt. Nach der 
vorläufigen statistischen Erhebung für 
2020 wurden im vergangenen Jahr 
insgesamt 30.329 Verdachtsanzeigen 
auf eine Berufs krankheit aufgrund ei-
ner COVID-19-Erkrankung gestellt, 
18.069 Berufs krank heiten wurden 
anerkannt. 

Die Mehrheit der Fälle entfällt auf die 
Berufsgenossenschaft für Gesund -
heits dienst (BGW) und Wohlfahrts pfle -
ge sowie auf die Unfallkassen. Dies 
hat folgenden Grund: Die Anerken nung 

von COVID-19 als Berufskrankheit ist 
vor allem für Beschäftigte im Gesund -
heitswesen, in der Wohlfahrtspflege 
und in Laboratorien möglich. Darüber 
hinaus kann eine Berufskrankheit auch 
bei Beschäftigten anerkannt werden, 
die bei ihrer Tätigkeit der Infektionsge -
fahr in ähnlichem Maße wie die ge-
nannten Berufsgruppen ausgesetzt 
sind. 

„Die Entwicklung spiegelt die ungeheu -
 re Wucht, mit der diese Pandemie un-
ser Land aktuell trifft“, sagt Dr. Stefan 
Hussy. „Umso wichtiger ist, dass wir 
schnelle Fortschritte beim Impfen ma-
chen.“ Mit der bundesweiten Aktion 
#ImpfenSchützt werben Berufsge nos -
sen schaften, Unfallkassen und DGUV 
daher dafür, Impfangebote wahrzuneh -
men. Aktueller Fokus der Aktion sind 

Beschäftigte im Ge -
sundheitswesen und 
in der Wohlfahrts -
pfle  ge. 

Unter bestimmten 
Vo raussetzungen 
können die Unfall -
ver siche rungsträger 
eine Erkrankung an 
COVID-19 auch als 
Ar beits- oder Schul -
unfall anerkennen. 
So erhielten im Ja -
nuar und Fe bru ar 
2021 die Un fallver -
sicherungs trä ger 
2.710 Arbeits un fall -
meldungen, 799 
wur den als Versiche -
 rungsfall anerkannt. 
Im vergangenen 
Jahr belief sich nach 
vorläufigen Erhe -
bungen die Zahl der 
Arbeits unfallmel -

dungen nach einer COVID-19 Er -
krankung auf 12.223. In 4.247 Fällen 
wurde ein Versicherungs fall bestätigt. 

Den Unfallkassen als Träger der Schü -
lerunfallversicherung wurden im Ja -
nuar und Februar 73 Schülerinnen und 
Schüler gemeldet, die an COVID-19 
erkrankt waren, davon wurden bislang 
41 als Versicherungsfälle anerkannt. 
Im vergangenen Jahr belief sich nach 
vorläufigen Erhebungen die Zahl der 
Schulunfallmeldungen nach einer CO-
VID-19 Erkrankung auf 167. In 61 
Fällen wurde ein Versicherungsfall be-
stätigt. 

Quelle: DGUV
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COVID-19: Seit Jahresbeginn steigt 
die Zahl der Berufskrankheiten 

Im Zusammenhang mit COVID-19 erhalten die Träger der gesetzlichen Unfall -
versicherung seit Jahresbeginn in wachsender Zahl Anzeigen auf Verdacht 
einer Berufskrankheit sowie Arbeitsunfallmeldungen. Das geht aus einer Son -
der erhebung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für die 
Mo na te Januar und Februar 2021 hervor. 

#ImpfenSchützt    |   

„Die COVID-19-Impfung ist für mich zurzeit alternativlos. Je länger  

das Virus sich ausbreiten kann, desto mehr werden wir es mit 

Mutationen zu tun haben und erleben, dass vor allem die Schwächsten 

unserer Gesellschaft, die alten und kranken Menschen, an einer 

COVID-19-Erkrankung sterben. So sehe ich die Impfung nicht in erster 

Linie nur als Schutz für mich persönlich, sondern als Schutz dieser 

Menschen, um sie vor einer Ansteckung durch mich zu schützen.“

Marion Meyer, Pflegekoordinatorin 
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„Betrieblicher Brandschutz in der 
Praxis“ (DGUV Information 205-001, 
Dezember 2020) 
Die Information richtet sich an alle Per -
sonen, die für den betrieblichen Brand -
schutz zuständig sind  – insbesondere 
Unternehmer, Führungskräfte, Fach -
kräfte für Arbeitssicherheit, Brand schutz -
 beauftragte, Sicherheitsbeauftragte 
und Beschäftigte. Sie bietet Hilfestel -
lungen und Empfehlungen für den 
bau lichen Brandschutz, für technische 
und organisatorische Maßnahmen und 
für das Verhalten aller Akteure im 
Brand fall. 

Die vorliegende Schrift ist eine voll-
umfängliche Aktualisierung der 
DGUV Information 205-001 „Arbeits -
sicherheit durch vorbeugenden 
Brandschutz“ (Stand November 
2013), die mit dem Erscheinen dieser 
DGUV Information zurückgezogen 
wird. 
 
 
„Bewegen von Menschen im Ge -
sundheitsdienst und in der Wohl -
fahrts pflege – Prävention von Mus -
kel- und Skelett-Erkrankungen“ 
(DGUV Information 207-010, Dezem -
ber 2020) 
Die Information richtet sich an die Un -
ternehmensleitung, die gewählten Ver -
tretungen der Beschäftigten, Fach -
kräfte für Arbeitssicherheit, den be-
triebsärztlichen Dienst und sonstige 
mit dem Thema Befasste, bis hin zu 
den Beschäftigten. Mit dieser Schrift 
sollen die Verantwortlichen für die 
hohe physische Belastung der Be -
schäftigten sensibilisiert werden und 
der Blick wird auf diejenigen Einfluss -
faktoren gelenkt, die zur Gesunder hal -
tung der Beschäftigten beitragen.  
Zur Einführung werden die gesetzli-
chen Grundlagen und der aktuelle 
Stand der wissenschaftlichen For -

schung dargestellt. Im Hauptteil wer-
den die Maßnahmen aufgeführt, die 
ein ergonomisches Arbeiten ermögli-
chen und damit körperliche Belast -
ungen reduzieren. Im Fokus steht da-
bei die umfassende Beschreibung der 
gängigsten Kleinen und Technischen 
Hilfsmittel. Die Beschreibung von be-
sonderen Tätigkeitsbereichen und Er -
folgsfaktoren für die Implementierung 
runden die Broschüre ab. Das Ziel ist, 
die Gefährdung zu vermeiden oder 
mindestens zu reduzieren. 
 
 

Neue Druckschriften  

Neue Druckschriften im Internet 
(Diese Materialien werden nicht als Druckexemplar zur Verfügung gestellt. Download: 
www.dguv.de/Publikationen) 
 
 
 
 
 • „Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“  

(DGUV Regel 109-017, Dezember 2020) 
Die Regel erläutert Gefährdungen und mögliche Schutzmaßnahmen zum sicheren Betrieb von Lastauf -
nahme einrichtungen. Sie liefert Unternehmern einen kompakten Überblick bezüglich seiner organisatori-
schen Pflichten bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und der Auswahl und Qualifizierung von 
Beschäftigten. Darüber hinaus erhalten Praktiker Hinweise zur sicheren Verwendung und Prüfung von 
Lastaufnahme- und Anschlagmitteln. 
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• „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Ertrinken“
(DGUV Regel 112-201, Oktober 2020)
Rettungswesten und Schwimmhilfen, zusammengefasst als persönliche Schutzausrüstungen gegen Er -
trinken, kommen als Schutzmaßnahmen bei Arbeiten am und auf dem Wasser zum Einsatz, wenn alle
technischen und organisatorischen Schutzmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Die überarbeitete Ausgabe der
Regel unterstützt Unternehmer sowie alle anderen für den Arbeitsschutz verantwortlichen Akteure bei der
Auswahl und Benutzung dieser persönlichen Schutzausrüstungen. Unter anderem werden die Themen
Kennzeichnung, Unterweisung, Prüfung und Kombinationen mit anderen PSA detailliert behandelt.

• „Handlungsanleitung für Auswahl und Betrieb von Arbeitsplattformen an
Hydraulikbaggern und Ladern“
(DGUV Information 201-029, Januar 2021)
Der Betrieb von Arbeitsplattformen an Hydraulikbaggern und Ladern ist i.d.R. herstellerseitig nicht vorgese-
hen. Soll die Kombination aus Arbeitsplattform und Baumaschine dennoch zum Einsatz kommen, müssen
Unternehmer nach BetrSichV besondere Schutzmaßnahmen festlegen. Die Information dient dabei als Hilfe- 
stellung und behandelt die Auswahl, den Betrieb, die Überwachung und die Prüfung von Arbeitsplattformen
sowie von Hydraulikbaggern und Ladern als Trägergeräten.

• „Taucheinsätze in kontaminiertem Wasser“
(DGUV Information 201-034, Dezember 2020)
Die Information Unternehmern als Hilfestellung für die sichere Durchführung von Taucheinsätzen in kontami-
niertem Wasser. Unter anderem werden dabei die Themen Auftragsvergabe, Tauchausrüstung, Dekonta mi- 
na tion und das Verhalten bei Notfällen beleuchtet.

• „Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen
(DGUV Information 203-005, Januar 2021)
In der Information werden Kriterien genannt, nach denen die Auswahl elektrischer Betriebsmittel erfolgen
kann. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen werden Anforderungen an die Betriebsmittel be- 
schrieben, z. B. an die Robustheit der Anschlussleitungen und an den Schutz gegen die Einwirkung von
Nässe und Staub.

• „Handbetriebene Schneidgeräte“
(DGUV Information 203-011, Februar 2021)
Die Information beinhaltet Gestaltungsregeln für neue handbetriebene Schneidgeräte, die dazu bestimmt
sind Papier oder ähnliche Materialien zu schneiden. Bezogen auf die unterschiedlichen Arten von handbe-
triebenen Schneidgeräten beinhalten die Gestaltungsregeln zum einen Anforderungen zu Bau und Aus rüs -
tung, was die Anwendung des Produktsicherheitsgesetzes durch den Hersteller betrifft und zum anderen
Anforderungen, die den Betrieb der Geräte in den jeweiligen Betrieben betreffen.

• „Laser-Einrichtungen für Show- oder Projektionszwecke“
(DGUV Information 203-036, Januar 2021)
In der Information werden die Gefährdungen und notwendigen Schutzmaßnahmen beim Betrieb von Show- 
und Projektionslasern ausführlich beschrieben und mit Beispielen und Grafiken erläutert.

• „Erste Hilfe – Notfallsituation: Hängetrauma“
(DGUV Information 204-011, Januar 2021)
Die Information wurde hinsichtlich der Lagerung von geretteten Personen aktualisiert. Sie gibt Hinweise zur
Vermeidung des Auftretens eines Hängetraumas nach einem längeren bewegungslosen freien Hängens im
Seil sowie zu Erste-Hilfe- und ärztliche Maßnahmen nach einer Rettung.
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• „Aufgaben, Qualifikation, Ausbildung und Bestellung von Brandschutzbeauftragten“
(DGUV Information 205-003, Dezember 2020)
Für den Brandschutz sind in Betrieben aufgrund besonderer Rechtsvorschriften, behördlicher Auflagen oder
Gefährdungsbeurteilungen Brandschutzbeauftragte erforderlich, die durch ihre qualifizierte Ausbildung als
zentrale Ansprechpersonen für brandschutzrelevante Themen zur Verfügung stehen. Diese DGUV Infor ma- 
tion beschreibt die Mindestanforderungen an die Qualifikation, Ausbildung und Bestellung von Brand -
schutz beauftragten, definiert die Aufgaben und gibt Hilfestellungen für die Umsetzung einer geeigneten be-
trieblichen Brandschutzorganisation. Es gibt auch ein ausfüllbares PDF-Formular eines „Bestellungs schrei- 
ben zur Aufgabenübertragung“ als Download.
Gegenüber der vorigen Ausgabe vom November 2014 wurde die vorliegende Ausgabe komplett überarbei-
tet und auf die zukunftsweisende Kompetenzausbildung ausgerichtet. Neue spezielle Regelungen zur
Gestaltung der Ausbildung von Brandschutzbeauftragten sind definiert und festgeschrieben. Die Ausbildung
soll im Rahmen von Präsenzveranstaltungen und gegebenenfalls in Kombination mit anderen Lernformen,
wie z. B. Praxisphasen, Praxisprojekt, Selbstlernphasen und Online-Seminaren stattfinden. Die neue
Ausgabe führt darüber hinaus näher aus, welche Ausbildungseinrichtungen bzw. welche ausbildenden
Personen als qualifiziert und fachkundig gelten. Die vorliegende Information ist spätestens zum 01. Januar
2024 anzuwenden. Übergangsweise darf die Information 205-003 mit dem Ausgabestand November 2014
noch bis zum 31.12.2023 angewendet werden.

• „Neubauplanung, Modernisierung und Nutzungsänderung von Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM)“
(DGUV Information 207-028, November 2020)
Bei der Gestaltung von Arbeitsstätten und Arbeitsplätze in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) rei-
chen die Mindestflächen nach dem Arbeitsstättenrecht für eine barrierefreie Gestaltung häufig nicht aus und
müssen i.d.R. nach oben erweitert werden. In dieser Information sind die wichtigsten Rechtsvorschriften
und Normen, die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse, die Informationen aus Unfallverhütungs vorschrif -
ten sowie die Erfahrungen der Unfallversicherungsträger zur Neubauplanung, Modernisierung und Nut zungs -
änderung von WfbM zusammengestellt. Sie sollen dem Praktiker und insbesondere Werkstattträger und
Leitungen von Werkstätten vor Ort bei Planung und Baumaßnahmen eine Hilfestellung bieten, aus der er-
sichtlich ist, ob alle wesentlichen Aspekte für eine behinderten- und behinderungsgerechte Gestaltung der
Arbeitsstätte und der Arbeitsplätze berücksichtigt wurden.

• „Hautschutz an Holz- und Metallarbeitsplätzen“
(DGUV Information 209-022, Januar 2021)
Hauterkrankungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen an gewerblichen Arbeitsplätzen. Besonders
gefährdet sind alle Beschäftigten mit Tätigkeiten in den Bereichen Schlosserei/Schweißerei, Zerspanung,
Kfz-Werkstätten, Montage und Metallbearbeitung. Die Information vermittelt branchenbezogen die wichtig-
sten Grundlagen zum Thema Hauterkrankungen, Hautgefährdungen und hautgefährdende Arbeitsbe dingun -
gen in diesen Bereichen. Sie unterstützt die Arbeitgeber bei Ermittlung und Beurteilung der Hautgefähr dun -
gen an Holz- und Metallarbeitsplätzen. Neben der Substitution, technischen und organisatorischen Maßnah -
men wird auf Hintergründe zu persönlichen Schutzmaßnahmen, deren Auswahl und Bereitstellung einge-
gangen. Darüber hinaus werden die betriebliche Umsetzung der Schutzmaßnahmen und die Arbeitsmedizi- 
nische Vorsorge thematisiert.

• „Klassifizierung und Auswahl von Atemschutzgeräten nach ISO-Standards“
(DGUV Information 212-190, November 2020)
Die Information erläutert die Klassifizierung und Auswahl von Atemschutzgeräten nach ISO-Standard 16973
„Atemschutzgeräte – Einteilung“ bzw. der ISO-Standard-Reihe 16975 „Atemschutzgeräte – Auswahl,
Einsatz und Instandhaltung“. Die Information stellt somit eine Ergänzung der DGUV Regel 112-190 „Be- 
nutzung von Atemschutzgeräten“ dar, welche die Auswahl und den Einsatz von Atemschutzgeräten nach
DIN- und EN-Klassifizierung beschreibt sowie Hinweise zur Benutzung von Atemschutzgeräten beinhaltet.
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• „Sicherheit im chemischen Hochschulpraktikum“
(DGUV Information 213-026, November 2020)
Die Information soll Studierenden Grundwissen für sicheres Arbeiten im chemischen Praktikum vermitteln
und sie für einen verantwortungsvollen Umgang mit Gefahrstoffen sensibilisieren, damit sie sich und andere
vor gesundheitlichen Gefährdungen bewahren und die Umwelt schützen können. Zugleich informiert die
Information über das aktuelle Gefahrstoffrecht.

• „Sprengarbeiten  – Anwendungshinweise zur SprengTR 310“
(DGUV Information 213-110, Januar 2021)
Die Information dient Sprengberechtigten sowie Unternehmern als Hilfestellung bei der Umsetzung der
Technischen Regel zum Sprengstoffrecht (SprengTR 310). Dazu wird der Text der SprengTR 310 mit
Erläuterungen sowie praxisorientierten Anwendungsbeispielen und Abbildungen ergänzt. Die Information
bildet den Stand der Technik, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und praktisches Erfahrungswissen im
Bereich der Sprengarbeiten ab.

• „Gefahrstoffe im Gesundheitsdienst“
(DGUV Information 213-032, Januar 2021)
Die Information bietet allen Akteuren, die im Gesundheitsdienst Verantwortung für sicheres und gesundes
Arbeiten übernehmen, eine Hilfestellung beim Erkennen von Gefährdungen, die von Gefahrstoffen ausgehen
und unterstützt bei der Festlegung und Umsetzung von passenden Schutzmaßnahmen. Sie richtet sich an
alle Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, z. B. Krankenhäuser, Apotheken und Pflegedienste, und weist
auf die gesetzlichen Verpflichtungen hin, die sich aus Tätigkeiten mit Gefahrstoffen am Arbeitsplatz ergeben.
Aufgrund des umfassenden Charakters kann diese branchenspezifische DGUV Information insbesondere
bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen unterstützen.

• „Ermächtigung von Sachverständigen für die Prüfung von Kranen durch die Berufsgenossenschaft
Holz und Metall“
(DGUV Grundsatz 309-005, Dezember 2020)
Die Schrift beschreibt neben dem Ermächtigungsverfahren, die Voraussetzungen für die Ermächtigung so-
wie die Pflichten des oder der Sachverständigen. Weiter werden die Bedingungen die zum Widerruf der
Ermächtigung führen erläutert.
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